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Übersichtslageplan ohne Maßstab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 1: Luftbild mit Lage der Planungsflächen (roter Kreis); (BayernAtlas 2022), Darstellung un-

maßstäblich 
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1. BESCHREIBUNG DES PLANUNGSGEBIETES 

1.1 Lage 
Die Planungsfläche befindet sich am südöstlichen Ortsrand des Ortsteils Oberau-
erbach an der Erschließungsstraße „Josef-Klämpfl-Straße“. Im Norden befindet 
sich ein Gewerbegebiet, das durch einen öffentlichen Wirtschaftsweg vom Pla-
nungsbereich getrennt ist. Im Westen und Süden befinden sich intensiv genutzte 
Grünlandflächen.  
 
Die Planungsfläche wird im Süden durch einen Entwässerungsgraben (ohne Ge-
nehmigungspflicht nach Art. 20 BayWG) begrenzt, dessen nördliche Oberkante 
die Geltungsbereichsgrenze darstellt. Dieser Graben ist in einem Teilbereich auf 
eine Länge von ca. 8 m verrohrt. Lt. Festsetzung sind auf einem mindestens 0,5 
m breiten Streifen entlang dem angrenzenden Graben keinerlei Aufschüttungen/ 
Abgrabungen zulässig (Beibehaltung des natürlichen Geländes). Eine eventuell 
notwendige Räumung des Grabens durch die Gemeinde ist sowohl vom geplanten 
Parkplatz als auch von der südlich gelegenen landwirtschaftlichen Fläche möglich. 
Da die Planungsfläche mind. 1 m höher als die südlich gelegenen Flächen liegt, 
reichen weder das Überschwemmungsgebiet, die Hochwassergefahrenfläche 
HQ100 noch HQextrem in den Planungsbereich hinein. Daher handelt es sich 
auch um kein faktisches Überschwemmungsgebiet. Deswegen kann davon aus-
gegangen werden, dass im Überschwemmungsfall die Planungsfläche nicht be-
troffen ist. Somit sind diesbezüglich keine Einschränkungen vorhanden und damit 
verbundene Maßnahmen erforderlich. 
 
Nach der Gliederung Bayerns in Verwaltungsregionen befindet sich die Gemeinde 
Auerbach in der Region 12-Donau-Wald. Auerbach ist als ländlicher Raum aufge-
führt.1 
 
Das Planungsgebiet fällt gemäßigt von Westen mit ca. 324 m ü.NN. auf ca. 322 
m ü. NN. im Osten. Die topographischen und räumlichen Gegebenheiten bestim-
men wesentlich den Planungsanlass, die Planungsinhalte und den Zweck der Pla-
nung. 

1.2 Räumliche Ausdehnung des Baugebietes 
Der Geltungsbereich des Deckblatts Nr. 4 zum Bebauungsplan mit integrierter 
Grünordnung "Pfarrerfeld" umfasst insgesamt eine Größe von ca. 3.914 m².  
 
Dabei wird eine Teilfläche der Flur-Nr. 543 Gemarkung Auerbach überplant. 

1.3 Derzeitige Nutzung 
Bei der Planungsfläche handelt es sich um eine intensiv genutzte landwirtschaft-
liche Grünlandfläche. Diese Planungsfläche ist im rechtskräftigen Bebauungsplan 
mit integrierter Grünordnung "Pfarrerfeld" als landwirtschaftliche Fläche festge-
setzt.  
 
 

 
1 (Regionalplan 12 - Donau-Wald, 2019) 



BEGRÜNDUNG MIT UMWELTBERICHT         
zum Deckblatt Nr. 4 zum Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung "Pfarrerfeld" 
 
 
 

 
 
Seite 6 von 69  Entwurf i. d. Fassung vom 07.07.2022 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 2: Ansicht von Südosten –Geltungsbereich von Graben und Straßengraben begrenzt, Foto 

Jocham +  Kellhuber (Februar 2022)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 3: Ansicht von Westen –Geltungsbereich von Graben und Wirtschaftsweg begrenzt, Foto 

Jocham +  Kellhuber (Februar 2022)  
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Umgebende Bebauung 
Zur Erarbeitung der Festsetzungen zum Bebauungsplan wurde auch die Bebau-
ung in der Nachbarschaft betrachtet.  
Direkt im Norden schließt das Gelände eines Raiffeisen-Lagerhauses sowie der 
dazugehörigen Bank an. Hier befinden sich bis zu zweigeschossige gewerbliche 
Bestandsgebäude mit Satteldach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 4: Ansicht von Süden –Geltungsbereich mit Graben und Nachbarbebauung, Foto Jocham +  

Kellhuber (Februar 2022)  

1.4 Topographie 
Das Planungsgebiet fällt gemäßigt von Westen mit ca. 324 m ü.NN. auf ca. 322 
m ü. NN. im Osten. Die topographischen und räumlichen Gegebenheiten bestim-
men wesentlich den Planungsanlass, die Planungsinhalte und den Zweck der Pla-
nung. 

1.5 Kultur- und Sachgüter 
Innerhalb des Geltungsbereiches des Deckblatts Nr. 4 zum Bebauungsplan mit 
integrierter Grünordnung "Pfarrerfeld" sind keine Bau- oder Bodendenkmäler vor-
handen.2 
 
Zufällig zutage tretende Bodendenkmäler und Funde sind gemäß Art. 8 DSchG 
meldepflichtig an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere 
Denkmalschutzbehörde. 
 
Genauere Angaben hierzu sind dem Punkt 10.1.3.7 zu entnehmen.  

 
2 (BayernAtlas, 2022) 
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1.6 Bestehende Leitungen 
Im Im Planungsgebiet, das als Allgemeines Wohngebiet ausgewiesen werden 
soll, sind keine Leitungen bekannt. Vor Beginn der Baumaßnahmen sind die 
Sparten- bzw. Bestandsleitungspläne durch den Bauherrn einzuholen.  
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2. ÜBERGEORDNETE PLANUNGEN 

2.1 Landesentwicklungsprogramm Bayern / Regionalplan 
Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) 
Die Gemeinde Auerbach ist im Landesentwicklungsprogramm Bayern als allge-
meiner ländlicher Raum eingeordnet.3 
 

  
Abb. 5: Auszug aus dem Landesentwicklungsplan – Anhang 2 Strukturkarte; (Landesentwicklungs-

programm Bayern 2020), Darstellung unmaßstäblich 
 
Zur Schaffung von gleichwertigen und gesunden Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen hat das Landesentwicklungsprogramm folgende Ziele (Z) und Grundsätze 
(G) zur raumstrukturellen Entwicklung Bayerns und seiner Teilräume formuliert: 
 
1. 1   Gleichwertigkeit und Nachhaltigkeit 
1.1.1  Gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen 
1.1.1(Z) In allen Teilräumen sind gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingun-

gen zu schaffen oder zu erhalten. Die Stärken und Potenziale der 
Teilräume sind weiter zu entwickeln. Alle überörtlich raumbedeutsa-
men Planungen und Maßnahmen haben zur Verwirklichung dieses 
Ziels beizutragen.  

 
1.1.2 Nachhaltige Raumentwicklung 
1.1.2(Z) Die räumliche Entwicklung Bayerns in seiner Gesamtheit und in sei-

nen Teilräumen ist nachhaltig zu gestalten. 
 
1.2.2  Abwanderung vermindern 
(G)  Die Abwanderung der Bevölkerung soll insbesondere in denjenigen 

Teilräumen, die besonders vom demographischen Wandel betroffen 
sind, vermindert werden. 

 
3 (Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP), 2020) 
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(G)  Hierzu sollen bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die 
Möglichkeiten […] 
- zur Bewahrung und zum Ausbau eines attraktiven Arbeits- und Le-
bensumfelds insbesondere für Kinder, Jugendliche, Auszubildende, 
Studenten sowie für Familien und ältere Menschen genutzt werden.  

 
1. 2  Demographischer Wandel 
1.2.1  Räumlichen Auswirkungen begegnen. 
(Z) Der demographische Wandel ist bei allen raumbedeutsamen Planun-

gen und Maßnahmen, insbesondere bei der Daseinsvorsorge und der 
Siedlungsentwicklung, zu beachten. 

 
3 Siedlungsstruktur 
3.1 Flächensparen 
(G) Flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter 

Berücksichtigung der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet 
werden. 

(G) Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen Sied-
lungsentwicklung unter besonderer Berücksichtigung des demogra-
phischen Wandels und seiner Folgen ausgerichtet werden. 

3.3     Vermeidung von Zersiedlung 
(Z) Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete 

Siedlungseinheiten auszuweisen. 
 
Aus den Zielen und Grundsätzen der Landesplanung geht hervor, dass die Ge-
meinde Auerbach - durch ihre Randlage im Südosten von Bayern und der Einord-
nung in den allgemeinen ländlichen Raum - durch eine vorausschauende 
Kommunalpolitik attraktive Wohnstandorte schaffen muss.  
 
Diese Vorgaben der Landesplanung berühren und begründen das Planungsinte-
resse der Gemeinde Auerbach für den hier überplanten Raum eine entsprechende 
Bauleitplanung zu verfolgen, um ein zusätzliches Wohnangebot, insbesondere im 
Geschosswohnungsbau, bereitzustellen. Das Angebot sollte dabei vielfältig sein 
und den unterschiedlichen Wünschen und Bedürfnissen der Bevölkerung Rech-
nung tragen. Die vorliegende Planung kommt dieser Forderung nach. Obwohl das 
Ziel „Vorrang der Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ hier im strengen Sinn 
nicht greift, entspricht diese Planungsabsicht dem Ziel des Flächensparens. Hier 
wird eine Fläche am Ortsrand im Anschluss an die bestehende Siedlung für eine 
Bebauung mit einem Mehrfamilienhaus (Ärztehaus und Wohnen) genutzt. Durch 
die bereits vorhandene Erschließung und die durch eine Seite angebundene Lage 
an bebaute Flächen, ist es städtebaulich sinnvoll, diese Fläche in den im Zusam-
menhang bebauten Ortsteil zu ergänzen. Zusammenfassend kann man sagen, 
dass unter Beachtung der Vorgaben die Ziele und Grundsätze der Landesplanung 
durch diese Planung erfüllt werden können.  
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Regionalplan 
Nach der Gliederung Bayerns in Verwaltungsregionen befindet sich die Gemeinde 
Auerbach in der Region 12 – Donau-Wald. Auerbach ist als allgemeiner ländlicher 
Raum aufgeführt.4 
 

 
Abb. 6: Regionalplan 12 – Donau-Wald, Karte 1 - Raumstruktur, Ausschnitt o.M. 
 
Der Regionalplan der Region 12 gibt folgende Ziele (Z) und Grundsätze (G) vor: 
 nachhaltige Entwicklung der Region zur Sicherung der Lebens- und Ar-

beitsbedingungen (Z) 
 Schaffung gleichwertiger Lebens- uns Arbeitsbedingungen in allen Regi-

onsteilen (Z) 
 räumlich ausgewogene Bevölkerungsentwicklung in der Region und den 

Teilräumen (G) 
 
Laut der Erfassung aus Statistik kommunal5 der Gemeinde Auerbach im Jahr 2021 
ist der Anteil der Bevölkerung von 1.783 Personen im Jahr 1987 und 2.065 Perso-
nen im Jahr 2011 auf 2.118 Personen im Jahr 2019 gestiegen. Die Hochrechnung 
im Demographie-Spiegel der Gemeinde Auerbach6 prognostiziert für 2033 einen 
weiteren Anstieg auf 2.190 Personen. 
 
Sowohl im Landesentwicklungsprogramm als auch im Regionalplan werden klare 
Zielvorgaben zur raumstrukturellen Weiterentwicklung des allgemeinen ländlichen 
Raums getroffen. So sind in allen Teilräumen gleichwertige Lebens- und Arbeits-
bedingungen zu schaffen oder zu erhalten und die Stärken und Potenziale der Teil-
räume weiter zu entwickeln. Durch die bereits vorhandene Erschließung und die 
angebundene Lage an bebaute Flächen ist es städtebaulich sinnvoll, diese Fläche 

 
4  (Regionalplan Region 12) 
5 (Statistik Kommunal 2020 - Gemeinde Auerbach 09 271 113, 2021) 
6 (Demographie-Spiegel für Bayern - Gemeinde Auerbach Berechnungen bis 2033, 2021) 
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in den im Zusammenhang bebauten Ortsteil zu ergänzen. Eine bisher minderge-
nutzte Potentialfläche wird in Ortsrandlage entwickelt.  
 
Zudem befindet sich die Planungsfläche im Eigentum der Gemeinde, weshalb von 
einer zügigen Realisierung der Planung auszugehen ist. Insofern wurden keine 
Standortalternativen in Betracht gezogen und auf ihre Eignung hin geprüft. Da es 
sich lediglich um eine einzige Bauparzelle für einen Geschosswohnungsbau handelt 
wird auch auf einen Bedarfsnachweis verzichtet. 
 
Von einer über das gesetzlich erlaubte Maß hinausgehenden Beeinträchtigung der 
Umgebung durch Lärm, ausgehend von der geplanten Wohnbebauung ist nicht 
auszugehen.  
Lediglich aus dem Verkehrslärm werden die Orientierungswerte gem. DIN 18005 
nachts überschritten. Entsprechende Festsetzungen zum Schutz der Bewohner 
werden auf Bebauungsplanebene getroffen.  
 
Zusammenfassend kann man sagen, dass wesentliche Ziele und Grundsätze durch 
die geplante Wohngebietsausweisung erfüllt werden können.  
 
Diese Zielvorgaben berühren und begründen die Planungsinteressen der Gemeinde 
Auerbach für den hier in Frage stehenden Raum, die notwendigen Wohnbauflächen 
zu schaffen.  
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2.2 Flächennutzungsplan der Gemeinde Auerbach  
Der derzeit geltende, rechtswirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Auer-
bach stellt das Planungsgebiet als Grünfläche dar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 7: Ausschnitt aus dem derzeit rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Auerbach; 

(Planungsbereich schwarz), Darstellung unmaßstäblich 
 
Mit der Aufstellung des Deckblatts Nr. 4 zum Bebauungsplan mit integrierter 
Grünordnung "Pfarrerfeld" wird parallel die Änderung des Flächennutzungsplanes 
durch Deckblatt Nr. 15 durchgeführt. Darin soll ein ca. 0,33 ha großer Bereich als 
Allgemeines Wohngebiet dargestellt werden.  
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Abb. 8: Ausschnitt aus der geplanten Flächennutzungsplanänderung Deckblatt Nr. 15 (Parallelver-

fahren) der Gemeinde Auerbach; (FNP), Darstellung unmaßstäblich  
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3. PLANUNGSANLASS 

3.1 Aufstellungsbeschluss 
Der Gemeinderat von Auerbach hat am __.__.____ die Änderung des Bebau-
ungsplanes mit integrierter Grünordnung "Pfarrerfeld" durch das Deckblatt Nr. 4 
für die Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes (WA) beschlossen.  
 
Die dem Vorhaben entgegenstehende Darstellung im Flächennutzungsplan wird 
in einem Parallelverfahren geändert. 

3.2 Ziel und Zweck der Planung 
Ziel des Bebauungsplanes ist die Schaffung der planungsrechtlichen Vorausset-
zung für die Ausweisung eines neuen Allgemeinen Wohngebiets am südöstlichen 
Ortsrand von Oberauerbach im direkten Anschluss an Siedlungsbereiche des 
Ortsteils.  
 
Um die langfristige Entwicklung der Gemeinde Auerbach als wertvollen Wohn-
standort in Zukunft gewährleisten zu können, ist die Weiterentwicklung des Bau-
gebiets „Pfarrerfeld“ als Allgemeines Wohngebiet dringend notwendig. Hier soll 
eine Fläche am Ortsrand von Oberauerbach im Anschluss an die bestehende 
Siedlung für eine Bebauung mit einem Mehrfamilienhaus (Ärztehaus und Woh-
nen) genutzt werden. Hierzu liegt bereits eine konkrete Planung vor. Für die Ge-
meinde ist es von großer Bedeutung zur Sicherung der ärztlichen Versorgung der 
Bevölkerung dem ansässigen Arzt geeignete Räumlichkeiten zeitnah anbieten zu 
können, um eine Abwanderung des Arztes zu verhindern. Die vorhandenen 
Räumlichkeiten entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen und sind 
nicht barrierefrei. Ebenso ist die Gemeinde bestrebt günstigen Wohnraum für 
einkommensschwache Familien zu schaffen. Deshalb will die Gemeinde ein Mehr-
familienhaus mit ca. 7 Wohneinheiten und eine Arztpraxis mit modernen Räumen 
für eine Arztpraxis planen und so zeitnah wie möglich bauen. Dabei ist vorgese-
hen zwei 4-Zimmer Wohnungen, vier 3-Zimmer Wohnungen und eine 2- Zimmer 
Wohnung zu errichten. Durch diese Wohnungsgrößen soll sichergestellt werden, 
dass überwiegend Wohnraum für Familien mit Kindern geschaffen wird. Nachdem 
dieses Grundstück im Besitz der Gemeinde ist, ist die zeitnahe Verwirklichung 
gegeben.  
In Abstimmung mit dem Landratsamt Deggendorf wird die Art der baulichen Nut-
zung als allgemeines Wohngebiet (WA) nach § 4 BauNVO festgesetzt. Die aus-
nahmsweise zulässigen Nutzungen nach Abs. 3 werden dabei ausgenommen. 
Die geplante Arztpraxis nimmt weniger als die Hälfte der Wohnfläche in An-
spruch. Die Vorschrift des § 13 BauNVO gestattet in Mehrfamilienhäusern im WA 
freiberufliche oder gewerbliche Nutzung in „Räumen“, also im geplanten Umfang. 
Nach der engen Auslegung des BVerwG sind Arztpraxen keine Anlagen für ge-
sundheitliche Zwecke, weil sie keine Gemeinbedarfseinrichtungen sind und weil 
für sie die speziellere Vorschrift des § 13 BauNVO gilt. Somit ist die Arztpraxis im 
vorliegenden Fall im geplanten Allgemeinen Wohngebiet zulässig. 
 
Eine hohe Nachfrage an Wohnraum begründet die Neudarstellung der Wohnbau-
fläche. Zudem befindet sich die Planungsfläche im Eigentum der Gemeinde, wes-
halb von einer zügigen Realisierung der Planung auszugehen ist. Insofern wurden 
keine Standortalternativen in Betracht gezogen und auf ihre Eignung hin geprüft. 



BEGRÜNDUNG MIT UMWELTBERICHT         
zum Deckblatt Nr. 4 zum Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung "Pfarrerfeld" 
 
 
 

 
 
Seite 16 von 69  Entwurf i. d. Fassung vom 07.07.2022 
 
 

Da es sich lediglich um eine einzige Bauparzelle für einen Geschosswohnungsbau 
handelt wird auch auf einen Bedarfsnachweis verzichtet. Durch die bereits vor-
handene Erschließung und die angebundene Lage im vorhandenen Siedlungsge-
biet, ist es städtebaulich sinnvoll, diese Fläche in den im Zusammenhang 
bebauten Ortsteil zu ergänzen.  
 
Diese Planungsfläche wird im verbindlichen Bauleitplanverfahren mit den städte-
baulich notwendigen Planaussagen versehen, um Konflikte in der Nutzung zu den 
umgrenzenden Gebieten zu vermeiden. 
 
Von einer über das gesetzlich erlaubte Maß hinausgehenden Beeinträchtigung der 
Umgebung durch Lärm, ausgehend von der geplanten Wohnbebauung ist nicht 
auszugehen.  
Lediglich aus dem Verkehrslärm werden die Orientierungswerte gem. DIN 18005 
nachts überschritten. Entsprechende Festsetzungen zum Schutz der Bewohner 
werden im Bebauungsplan getroffen.  
 
Die umweltbezogenen Auswirkungen und deren Bewertung auf die Schutzgüter 
werden zusammenfassend im Umweltbericht dargelegt. Soweit erforderlich, wer-
den Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sowie Kompensationsmaßnah-
men durch entsprechende Festsetzung im Bebauungsplan gesichert. 

4. STÄDTEBAULICHE ZIELSETZUNG 

4.1 Städtebauliches Ziel 
Die städtebauliche Konzeption für das neu geplante Wohngebiet sieht eine Ände-
rung von bisherigen landwirtschaftlichen Flächen in ein Allgemeines Wohngebiet 
vor. Die Fläche schließt im Südosten an eine bestehende Bebauung mit gewerbli-
chen Gebäuden (Raiffeisen-Lagerhaus und dazugehörige Bank) an. Daher stellt 
diese Änderung eine sinnvolle Fortsetzung der Bebauung am Ortsrand von 
Oberauerbach dar. Dabei soll eine sinnvolle, der Topographie entsprechende 
Ortserweiterung entwickelt werden, die den Charakter der Umgebung aufgreift.  
Bei der Erarbeitung dieses Konzeptes wurde großer Wert auf eine sparsame Er-
schließung, sowie eine optimale Aufteilung der vorhandenen Fläche geachtet. Da 
bereits eine konkrete Planung für das Mehrfamilienhaus, das neben 7 Wohnun-
gen noch eine Arztpraxis enthalten soll, vorliegt, wurden die Festsetzungen da-
raufhin konkretisiert. Diese Zielvorstellungen wurden folgendermaßen 
umgesetzt: 
 
Die Erschließung der geplanten Bauparzelle erfolgt über die Josef-Klämpfl-
Straße. Im Norden führt ein landwirtschaftlicher Weg vorbei, der nicht zur Er-
schließung zur Verfügung steht. Die Stellplätze werden in ausreichender Zahl im 
Osten der Bauparzelle angeordnet. Das Wohngebäude liegt im Westen.  
 
In den Bauflächen der bestehenden angrenzenden Siedlungsgebiete finden sich 
als Dachform überwiegend Satteldächer. Diese Dachform wird im Geltungsbe-
reich mit einer Dachneigung von 25° - 45° aufgenommen. Das angrenzende Rai-
ffeisenbank-Gebäude ist 2-geschossig und hat ein ausgebautes Dachgeschoss. 
Auch für den Geltungsbereich soll eine mehrgeschossige Bauweise zulässig sein, 
die innerhalb der festgesetzten traufseitigen Wandhöhe von 7,0 m möglich ist. 
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Um das Baugebiet ausreichend durch- und einzugrünen, werden Bäume I. Ord-
nung festgesetzt. Damit wird der Eingriff in das Landschaftsbild minimiert. Durch 
weitere textliche Festsetzungen zur Grünordnung auf dem privaten Baugrund-
stück wird die Ein- und Durchgrünung des Gebietes erreicht.  
 
Ebenso werden die Festsetzungen auf das städtebaulich notwendige Mindestmaß 
beschränkt, um einen möglichst großen Spielraum für die Gemeinde zu schaffen.  
Die maximale Kubatur des Wohngebäudes wird über die Grundflächenzahl 
(GRZ), die Geschossflächenzahl (GFZ), die Wandhöhe und die maximal erlaubte 
Dachneigung ausreichend begrenzt.  
 
Durch die Festsetzung zur Verwendung ausschließlich heimischen Pflanzenarten 
sowie im Umkehrschluss durch das Verbot bestimmter Pflanzenarten wird beson-
ders auf die Entwicklung von Natur und Landschaft Rücksicht genommen und 
der Entwicklung eines Baugebietes am Ortsrand in Übergang zur freien Land-
schaft Rechnung getragen. Als Maßnahme zum Schutz von Boden wird der Ein-
satz von Pflanzenbehandlungsmitteln untersagt. 
 
Das wesentliche Ziel des Bebauungsplanes ist die Schaffung des Baurechtes für 
ein Allgemeines Wohngebiet um eine Bauparzelle mit einem Mehrfamilienhaus 
(Ärztehaus und Wohnen) realisieren zu können. 
 
Insgesamt werden folgenden Aspekte berücksichtigt: 
 der Immissionsschutz auf umgebende Nutzungen 
 der Immissionsschutz auf das geplante Wohngebiet 
 städtebauliche Einbindung der Bebauung durch Festsetzung von maximalen 

Wandhöhen, sowie Auffüllungen und Abgrabungen  
 die Regelung des Oberflächenwasserabflusses durch Versickerung  
 der sparsame Umgang mit Grund und Boden und damit den Anliegen der 

Raumordnung und Landesplanung 
 der Naturschutz und der Landschaftspflege durch die Vielzahl an grünordneri-

schen Maßnahmen 
 das Landschaftsbild 
 
Das Deckblatt zum Bebauungsplan stellt innerhalb seines Geltungsbereichs eine 
geordnete bauliche Entwicklung des Gebietes sowie eine wirtschaftliche und 
sinnvolle Erschließung sicher.  

4.2 Art der baulichen Nutzung 
Vorgesehen ist die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes (WA) nach § 4 
BauNVO. Nicht zulässig sind Ausnahmen gemäß § 4 Abs. 3 Nr. 1 bis 5 
BauNVO, da diese der geplanten Nutzung widersprechen. 
 
In Abstimmung mit dem Landratsamt Deggendorf wurde die Art der baulichen 
Nutzung festgelegt. Die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nach Abs. 3 wer-
den dabei ausgenommen. Die geplante Arztpraxis nimmt weniger als die Hälfte 
der Wohnfläche in Anspruch. Die Vorschrift des § 13 BauNVO gestattet in Mehrfa-
milienhäusern im WA freiberufliche oder gewerbliche Nutzung in „Räumen“, also 
im geplanten Umfang. 
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Nach der engen Auslegung des BVerwG sind Arztpraxen keine Anlagen für ge-
sundheitliche Zwecke, weil sie keine Gemeinbedarfseinrichtungen sind und weil 
für sie die speziellere Vorschrift des § 13 BauNVO gilt. Somit ist die Arztpraxis im 
vorliegenden Fall im geplanten Allgemeinen Wohngebiet zulässig. 

4.3 Maß der baulichen Nutzung 
Die Festsetzungen über das Maß der baulichen Nutzung wurden unter Anwendung 
der Orientierungswerte nach § 17 BauNVO getroffen. Dabei wurde das Maß der 
baulichen Nutzung auf eine höchstzulässige Grundflächenzahl von 0,4, sowie die 
Geschossflächenzahl von 1,2 festgesetzt.  
 
Das Maß der baulichen Nutzung ist gemäß § 16 Abs. 1, 2 und 4 BauNVO durch die 
Festlegung der Grundflächenzahl (GRZ), Geschossflächenzahl (GFZ) und der Höhe 
der baulichen Anlagen ausreichend bestimmt. Die maximale Kubatur des Wohn-
gebäudes wird über die GRZ, die GFZ, die Wandhöhe und die maximal erlaubte 
Dachneigung ausreichend begrenzt.  
 
Ausweisung einer Grundflächenzahl (GRZ): 
Damit wird das rechtliche Minimum desjenigen bebauungsfreien Flächenanteiles 
sichergestellt, der im Rahmen einer gerechten Abwägung die naturschutzfachli-
chen Interessen an einer möglichst geringen Flächenversiegelung gegenüber den 
Belangen einer möglichst optimalen wirtschaftlichen Nutzung (und somit eines 
sparsamen Umganges mit Grund und Boden durch die optimale Ausnutzung) not-
wendig ist. Die BauNVO gibt gem. § 17 Orientierungswerte für die Bestimmung 
des Maßes der baulichen Nutzung vor. Die GRZ wird auf max. 0,4 begrenzt. Die 
zulässige Grundfläche darf jedoch durch die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 Satz 
1 BauNVO bezeichneten Anlagen bis zu einer Grundflächenzahl von 0,7 (= GRZ 
II) überschritten werden, wenn Stellplätze und Zugänge mit versickerungsfähigen 
Belägen versehen werden. In der Regel ist lediglich gem. BauNVO eine Überschrei-
tung von 50 %, also von 0,6 zulässig. Die vorgesehenen Flächen für Stellplätze 
ermöglichen die Anlage von bis zu 50 Stück Parkplätzen. Dieser geplante Parkplatz 
deckt somit neben den Stellplätzen für die 7 Wohneinheiten und den Praxisbesu-
chern noch die notwendigen Stellplätze für die Freizeitnutzung in der unmittelba-
ren Umgebung (Sportplatz, Erholungsanlage Weiher im Osten), die vor allem am 
Abend und Wochenende benötigt werden. Daher wird die Überschreitung der GRZ 
II bis 0,7 für diesen Synergienutzen als vertretbar erachtet. 
 
Ausweisung einer Geschossflächenzahl (GFZ): 
Die Geschossflächenzahl gibt an, wieviel Quadratmeter Geschossfläche je Quad-
ratmeter Grundstücksfläche im Sinne des § 19 Abs. 3 BauNVO zulässig sind. Dabei 
beschränkt sich die Ermittlung der Geschossfläche auf Vollgeschosse. Bei der Er-
mittlung der Geschossfläche bleiben Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO 
(Balkone, Loggien, Terrassen sowie bauliche Anlagen) unberücksichtigt. Der vor-
liegende Bebauungsplan setzt gemäß § 20 Abs. 2 BauNVO die Geschossflächen-
zahl im Baugebiet auf max. 1,2 fest. 
 
maximale Wandhöhe: 
Für das Hauptgebäude wird eine max. zulässige traufseitige Wandhöhe (WH) 
von 7,0 m festgesetzt, für Nebenanlagen max. 3,5 m. Für die Wandhöhe gilt das 
Maß von der festgesetzte Bezugshöhe von 324,0 m ü.NN. bis zum Schnittpunkt 
der Außenfläche der Wand mit der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der 
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Wand. Dadurch wird die Bauhöhe in Korrelation zur angrenzenden Bebauung 
festgelegt.  
 
Baugrenzen 
Durch die Festsetzung der Baugrenze wird die überbaubare Grundstücksfläche de-
finiert, innerhalb derer das Gebäude zu errichten ist.  
 
Bauweise  
Für das Baugebiet wird die offene Bauweise festgesetzt, d. h. maximale Gebäude-
längen bis 50 m sind erlaubt mit einem seitlichen Grenzabstand von mind. 3 m. 
 
Abstandsflächen - Zweckbestimmung der Einhaltung der Abstandsflä-
chen 
Das Abstandsflächenrecht sichert Freiflächen zwischen den Gebäuden, die 
grundsätzlich nicht überbaut werden dürfen. Abstandsflächen entsprechen den 
neuzeitlichen Forderungen an  
• ein gesundes Wohnen und Arbeiten in gut belichteten, besonnten und be-

lüfteten Gebäuden und sichern so im öffentlichen, wie im privaten Interesse 
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 

• ein sozial verträgliches Wohnen mit einem ausreichenden Abstand zu den 
Nachbarn 

• den notwendigen Brandschutz.  
 
Es gelten die Vorschriften des Art. 6 BayBO. Für die Bemessung der Abstandsflä-
che ist die Wandhöhe maßgebend. Die abstandsrelevante Wandhöhe ist das Maß 
vom natürlichen Gelände bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut oder 
bis zum oberen Abschluss der Wand. 
 
Nebenanlagen 
Außerhalb der Baugrenzen sind nur folgende Anlagen zulässig: 
 Fußwege, 
 Zufahrten zum Gebäude und zu den Stellplätzen, 
 Terrasse auch mit Überdachungen mit einer Fläche von max. 30 m² mit ei-

ner maximalen Tiefe von bis zu 3,0 m 
 Schwimmbecken mit einem Beckeninhalt bis zu 75 m³, 
 Aufschüttungen und Abgrabungen gemäß den Festsetzungen dieser Sat-

zung, 
 Einfriedungen und Stützmauern gemäß den Festsetzungen dieser Satzung. 
Ebenso dürfen Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 2 BauNVO außerhalb der Bau-
grenzen errichtet werden.  
Somit sind oberirdische Stellplätze nur innerhalb der hierfür festgesetzten Bau-
grenzen für Stellplätze sowie innerhalb der Baugrenzen zulässig. Garagen und 
Nebenanlagen sind nur innerhalb der hierfür festgesetzten Baugrenzen für Gara-
gen und Nebenanlagen sowie innerhalb der Baugrenzen zulässig. 

4.4 Gestalterische Festsetzungen 
Gestalterische Festsetzungen werden für die Dächer getroffen. Damit soll sicher-
gestellt werden, dass der neuen Bauform in ihrem Erscheinungsbild durch die 
Dachform und Dachneigung Grenzen gesetzt werden. Die Nutzung der Dachflächen 
zur solaren Energiegewinnung ist unabhängig von diesen Festsetzungen grund-
sätzlich zulässig. 
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4.5 Sonstige gestalterische Festsetzungen 
Fassadengestaltung für Hauptgebäude 
Fassadenmaterialien und -anstriche in greller, hochglänzender oder stark reflek-
tierender Ausführung sind unzulässig. Sonnenkollektoren an Fassaden sind zuläs-
sig. Um eine Einbindung in das Landschaftsbild zu erzielen sind die Fassaden 
teilweise mit Holz zu gestalten. Daher wird festgesetzt, dass von den gesamten 
Fassadenflächen mindestens 30 % der Flächen mit Echtholzverkleidung oder Holz-
lamellen auszubilden sind. 
 
Aufschüttungen und Abgrabungen 
Auf dem Baugrundstück sind Aufschüttungen und Abgrabungen in einer Höhe von 
max. 1,0 m ab natürlicher Geländeoberfläche zulässig. Auf einem mindestens 0,5 
m breiten Streifen entlang der Grundstücksgrenze, die an landwirtschaftlichen 
Nutzflächen und dem angrenzenden Graben anliegen, sind keinerlei Aufschüttun-
gen/ Abgrabungen zulässig (Beibehaltung des natürlichen Geländes). 
Die randlichen Geländemodellierungen im Übergang zur freien Landschaft dürfen 
nur in Form von zu bepflanzenden Böschungen (nicht steiler als 1 : 2) erfolgen, 
Stützmauern sind hier nicht zulässig. 
 
Stützmauern 
Die Ausbildung von Stützmauern entlang der Grenzen ist unzulässig. Nur Natur-
steinmauern ohne Beton zur Gartengestaltung (z. B. Trockenmauer, Zyklopen- 
und Bruchsteinmauerwerk) bis zu einer maximalen Höhe von 0,5 m ausgehend 
vom natürlichen Gelände sind zulässig. 
 
Stellplätze 
Die notwendigen Stellplätze sind auf dem Baugrundstück innerhalb der hierfür 
festgesetzten Nebenanlagen und oberirdischen Stellplatzflächen unterzubringen.  
Die Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen sowie über die Zahl der 
notwendigen Stellplätze (Garagen- und Stellplatzverordnung – GaStellV) ist ein-
zuhalten. 
PKW-Stellplätze sind zwingend mit wasserdurchlässiger Befestigung zu gestalten 
(z. B.) Rasenfugenpflaster, Rasengittersteine, Schotterrasen, Ökopflaster oder an-
dere wasserdurchlässige Belagsarten). 

5. ERSCHLIESSUNG (VER- UND ENTSORGUNG) 

5.1 Straßen- und Wegeverbindungen 
Verkehr 
Die Planungsfläche wird über die „Josef-Klämpfl-Straße“, die östlich am Pla-
nungsgebiet entlangführt, erschlossen. Westlich dieser Straße verläuft ein Ent-
wässerungsgraben (außerhalb des Geltungsbereiches), der teilweise verrohrt ist. 
Diese Überfahrt zum Baugrundstück wird im Rahmen des Einzelbauvorhabens 
beseitigt und für die Grundstückszufahrt nach Norden verschoben. Hier erfolgt 
eine neue Verrohrung des Entwässerungsgrabens. 
 
Im Norden führt ein landwirtschaftlicher Weg vorbei, der nicht zur Erschließung 
zur Verfügung steht.   
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Fußwege 
Entlang der „Josef-Klämpfl-Straße“ befindet sich kein Gehweg. Der westlich gele-
gene Fußweg der zum Auerbach führt bleibt von der Planung unberührt.  
 
Wirtschaftswege 
Die bestehenden Wirtschaftswege bleiben von der Deckblattänderung unberührt. 
Eine Bewirtschaftung der umliegenden Felder ist gegeben. Außerdem sind die 
Grenzabstände zu landwirtschaftlichen Grundstücken nach Art. 48 AGBGB zu be-
rücksichtigen. Eine Grabenräumung ist von Süden her durchführbar. 
 
ÖPNV 
Die Ortschaft Auerbach ist in den ÖPNV eingebunden. 

5.2 Wasserversorgung 
Die Wasserversorgung ist als gesichert anzusehen und erfolgt über die Ge-
meinde Auerbach. 

5.3 Vorbeugender Brandschutz / Löschwasserversorgung 
Alle baulichen Anlagen müssen über befestigte Straßen und Wege erreichbar 
sein. Die Flächen für die Feuerwehr auf dem Grundstück einschließlich ihrer Zu-
fahrten müssen dem Art. 31 BayBO, sowie dem Art. 5 BayBO und DIN 14090 
entsprechen.  
 
Im Rahmen der Einzelbaugenehmigung muss der Bauwillige den Löschwasserbe-
darf im Rahmen des Brandschutznachweises ermitteln und die notwendigen 
Mengen, sofern und soweit sie über das vom öffentlichen Netz oder auf sonstige 
Weise von der Gemeinde Auerbach bereitgestellte Maß von 48 m³/h über mind. 
2 Stunden (= insgesamt mind. 96 m³ in 2 Stunden) gemäß DVGW-Merkblatt W 
405 hinausgehen und in einem Umkreis von 300 m keine ausreichende unabhän-
gige Löschwasserversorgung zur Verfügung steht, auf seinem Baugrundstück be-
reitstellen (Zisternen, Löschwasserteich). 
 
Die Löschwasserversorgung ist im Einzelfall zu prüfen. 

5.4 Abwasserentsorgung 
Die Beseitigung des Abwassers erfolgt über das bestehende öffentliche Trennsys-
tem.  
 
5.4.1 Schmutzwasser 
Das Schmutzwasser (soziale Abwasser) wird dem bestehenden Schmutzwasser-
kanal der Gemeinde Auerbach in der Josef-Klämpfl-Straße zugeführt. 
Die Ableitung der Abwässer ist im Einzelfall zu prüfen. 
 
Der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (z. B. Heizölverbraucheranlagen 
usw.) hat entsprechend den einschlägigen Vorschriften, insbesondere der Verord-
nung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) zu er-
folgen.  
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5.4.2 Oberflächenwasser 
Da eine Versickerung nicht möglich ist (sh. beiliegendes Bodengutachten, sowie 
Beschreibung Schutzgut Boden Punkt 10.2.1.2), sind die anfallenden Dach- und 
Oberflächenabwässer aus den privaten Flächen gedrosselt dem Vorfluter "Auer-
bach" zuzuführen. Eine wasserrechtliche Genehmigung ist einzuholen. 
 
Generell sind die Vorgaben des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und des Bayeri-
schen Wassergesetzes (BayWG) in Verbindung mit den einschlägigen technischen 
Regeln (u.a. TRENOG, TRENGW, DWA-M153 „Handlungsempfehlungen zum Um-
gang mit Regenwasser“ und DWA-A 117 „Bemessung von Regenrückhalteräu-
men“) zu beachten. 

5.5 Stromversorgung 
Die Stromversorgung des Gebietes ist durch Anschluss an das bestehende Versor-
gungsnetz der Bayernwerk AG gewährleistet. Bestehende Leitungstrassen sind in 
der weiterführenden Bauleitplanung bzw. bei den Einzelbauvorhaben zu beachten. 

5.6 Telekommunikation 
Die Telekommunikationsversorgung ist durch die Telekom Deutschland GmbH ge-
sichert.  

5.7 Abfallentsorgung 
Der in den Planungsgebieten anfallende Abfall wird über den ZAW Donau-Wald 
entsorgt. Besondere, über den allgemein zu erwartenden Rahmen hinausgehende 
Anforderungen an die Abfallwirtschaft zeichnen sich durch das Plangebiet nicht ab. 

5.8 Altlasten 
Auf den hier überplanten Flächen sind nach aktuellem Kenntnisstand keine Altlas-
ten vorhanden oder bekannt und es gibt keine Hinweise auf anderweitige Boden-
kontaminationen.  
 
Die Untere Bodenschutzbehörde und das Wasserwirtschaftsamt sind unverzüglich 
zu benachrichtigen (Mitteilungspflicht gem. Art. 1 BayBodSchG), falls bei den Er-
schließungsarbeiten bzw. beim Aushub von Baugruben Auffälligkeiten im Unter-
grund angetroffen werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder auf 
eine Altablagerung deuten. Die Erdarbeiten sind in diesem Fall unverzüglich in die-
sem Bereich zu unterbrechen. 
 
Daher wird empfohlen, bei evtl. erforderlichen Aushubarbeiten das anstehende 
Erdreich generell von einer fachkundigen Person organoleptisch beurteilen zu 
lassen. Bei offensichtlichen Störungen oder anderen Verdachtsmomenten (Geruch, 
Optik, etc.) sind das Landratsamt und das Wasserwirtschaftsamt zu informieren. 

https://www.vg-falkenberg.de/Abfallwirtschaftsverband-Isar-Inn.o468.html
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6. IMMISSIONSSCHUTZ 

6.1 Lärm 
Von einer über das gesetzlich erlaubte Maß hinausgehenden Beeinträchtigung der 
Umgebung durch Lärm, ausgehend von der geplanten Wohnbebauung ist nicht 
auszugehen.  
 
Direkt im Norden schließt das Gelände eines Raiffeisen-Lagerhauses sowie der 
dazugehörigen Bank an. Im Westen und Süden befinden sich landwirtschaftliche 
Flächen und im Osten liegt weitere Wohnbebauung. 
 
In einem Abstand von ca. 100 m Richtung Süden führt die Bundesstraße B 533 
vorbei. Im Westen befindet sich die Gemeindestraße „Josef-Klämpfl-Straße“. 
Südwestlich liegt die Oberauerbacher Straße (DEG 25). 
Weitere Gewerbeflächen liegen in einem Abstand von ca. 200 m in Richtung Süd-
westen in Form des Gewerbegebietes „Gewerbehöfe Oberauerbach“. 
 
Daher wurden im Rahmen der Bauleitplanung die Lärmbelastungen untersucht 
und ein Schalltechnischer Bericht Nr. S2201010 rev 1 vom 28.06.2022 vom IB 
Geoplan, Osterhofen erstellt (sh. Anlage zum Deckblatt Nr. 4 zum rechtskräftigen 
Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung "Pfarrerfeld" im Parallelverfahren). 
 
Lediglich aus dem Verkehrslärm werden die Orientierungswerte gem. DIN 18005 
nachts überschritten.  
 
Zum Schutz der Bewohner werden im Bebauungsplan daher folgende Festsetzun-
gen getroffen:  
 Grundrissorientierung 

Fenster von Schlaf- und Kinderzimmern sind nicht in Richtung der Bundes-
straße B 533 auszurichten. Ist dies aus planerischen Gründen nicht mög-
lich, sind diese Räumen mit einer fensterunabhängige Wohnraumbelüftung 
auszustatten. Somit kann ein zwingendes Öffnen der Fenster für Belüf-
tungszwecke vermieden werden. 

 Die Fenster sowie Lüftungsöffnungen schutzbedürftiger Räume müssen 
dem Stand der Lärmminderungstechnik entsprechen. 

6.2 Staub / Geruch 
Von zusätzlichen Staub- und Geruchbelastungen ist nicht auszugehen. 
Im Umfeld befinden sich keine landwirtschaftlichen Betriebe mit Viehhaltung. 
 
Die von den angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Grundstücken ausgehen-
den Immissionen, insbesondere Geruch, Lärm, Staub und Erschütterungen, auch 
über das übliche Maß hinausgehend, sind zu dulden. Insbesondere auch dann, 
wenn landwirtschaftliche Arbeiten nach Feierabend sowie an Sonn- und Feierta-
gen oder während der Nachtzeit vorgenommen werden, falls die Wetterlage wäh-
rend der Erntezeit solche Arbeiten erzwingt.  
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6.3 Lichtemissionen 
Die Beleuchtung des geplanten Gebietes ist möglichst „insektenfreundlich“ und 
umweltschonend in Bezug auf Art und Intensität der verwendeten Beleuchtung 
mit einer möglichst geringen Abstrahlung in die Umgebung zu gestalten sowie 
auf ein unbedingt notwendiges Maß zu beschränken.  
Für die Außenbeleuchtung des geplanten Gebietes, einschließlich der eventuellen 
Werbeträger, werden LED-Leuchten mit warmweißem Licht (Farbtemperatur un-
ter 3.000 Kelvin) festgesetzt. Ebenso muss das Lampengehäuse zur Minimierung 
der Störwirkung gekapselt und nach oben abgeschirmt sein.  
Dadurch sollen die Störwirkungen auf die angrenzenden Heckenstrukturen mini-
miert werden. 

6.4 Elektromagnetische Felder 
In der unmittelbaren Umgebung sind keine Funkmaste vorhanden.7 Der nächst-
gelegene Maststandort liegt ca. 1,3 km südöstlich der Planungsfläche bei En-
golling. Damit dürfte eine Beeinträchtigung durch elektromagnetische Felder auf 
das geplante Baugebiet ausgeschlossen sein. 

7. KLIMASCHUTZ 
Die Städte und Gemeinden und ihre Bürger sind vom Klimawandel unmittelbar 
betroffen. In den Jahren von 1901 bis 2012 ist die globale mittlere Oberflächen-
temperatur um rund 0,8 Grad Celsius angestiegen. Im 20. und bisherigen Verlauf 
des 21. Jahrhunderts trat auf der Nordhalbkugel die stärkste Erwärmung der 
letzten 1.300 Jahre auf. Die Niederschläge stiegen im Mittel in Europa um sechs 
bis acht Prozent an. Während die Niederschläge in überwiegenden Teilen West- 
und Nordeuropas um 20 bis 40 Prozent zunahmen, wurden die Winter in Südeu-
ropa und Teilen Mitteleuropas trockener.8 Risiken durch Extremereignisse wie 
Starkniederschläge, Hitze- oder Trockenperioden nehmen zu und stellen auch die 
Kommunen vor große Herausforderungen. Diese machen sich insbesondere beim 
Hochwasser- und Naturschutz bemerkbar. Für die Kommunen essentiell, die Be-
dürfnisse des Klimaschutzes bereits in der Bauleitplanung zu berücksichtigen.  
 
2021 wurde die Novelle des Bundes-Klimaschutzgesetzes beschlossen. Mit dem 
Gesetz wird das Ziel der Klimaneutralität auf 2045 vorgezogen.9 Im Klimaschutz-
gesetz haben Klimaschutz und Klimaanpassung ausdrücklich in § 1 Abs. 5 Satz 2 
BauGB Eingang gefunden. In § 1a Abs. 5 BauGB findet sich eine Klimaschutz-
klausel. Der Klimaschutz und auch die Klimaanpassung sind damit festgelegte 
Planungsziele, die in der kommunalen Bauleitplanung neben den bisher bekann-
ten Punkten berücksichtigt werden müssen. 
 
Konkret wurden folgende Maßnahmen zum Klimaschutz beim Deckblatt Nr. 4 zum 
Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung "Pfarrerfeld" angewandt: 
 

- Ein- und Durchgrünung des Planungsgebietes durch CO2-absorbierende An-
pflanzungen von Bäumen etc. (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 

 
7 (EMF-Karte Bundesnetzagentur, 2022) 
8 (Umwelt-Bundesamt - Klima/Energie - Klimawandel - beobachteter Klimawandel, 2021) 
9 (Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) - Novelle, 2021) 
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- Vorgabe von Dachformen und Neigungen, die die Installation von Solaran-
lagen erleichtern, bzw. auf den Nebengebäuden eine Dachbegrünung erlau-
ben (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

- Reduzierung der versiegelten Flächen durch Festsetzung einer Maximalver-
siegelung (GRZ) 

- Festsetzung zur gedrosselten Ableitung von Niederschlagswasser in einen 
Vorfluter  

- Festsetzung von versickerungsfähiger Befestigung der Stellplätze 
 
Durch diese vielfältigen Maßnahmen werden die Ziele des Klimaschutzes unter-
stützt. Auch der politischen Vorgabe, die Nutzung erneuerbare Energien weiter 
voranzutreiben, kann damit Rechnung getragen werden, ebenso den Vorgaben 
der Energieeinsparung. 

8. MASS  DER  BAULICHEN  NUTZUNG 
Allgemeines Wohngebiet (WA) 
Festgesetze Grundflächenzahl:                       GRZ = 0,40 

9. ERMITTLUNG DER BRUTTO- UND NETTOBAU-
FLÄCHEN        

Gesamte Fläche innerhalb des Geltungsbereiches ca. 3.914 m² 
abzüglich: 
interne Ausgleichsfläche ca. 728 m² 
Nettobaufläche WA ca. 3.186 m² 
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10. UMWELTBERICHT 

10.1 Einleitung 

10.1.1 Grundlagen 

10.1.1.1 Rechtliche Grundlagen 

Die bauliche Nutzung von Freiflächen führt durch ihren Flächenverbrauch, durch 
die Veränderung von Oberflächengestalt und Bodenstruktur, sowie durch Versie-
gelung und Änderung des Kleinklimas im geplanten Baugebiet zu einer Verände-
rung des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes im Sinne des § 14 
BNatSchG10. 
 
Rechtliche Grundlage für die Umweltprüfung bildet das Baugesetzbuch (BauGB). 
Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB sind im Rahmen der Aufstellung von Bauleitplänen die 
Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB im Rahmen 
einer Umweltprüfung zu berücksichtigen.11 In der Umweltprüfung werden die vo-
raussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umwelt-
bericht beschrieben und bewertet. 
 
Gemäß § 50 Abs. 1 UVPG wird bei Bebauungsplänen, die im Sinne des § 2 Absatz 
6 Nummer 3 UVPG, insbesondere bei Vorhaben nach Anlage 1 Nummer 18.1 bis 
18.9, aufgestellt, geändert oder ergänzt werden, die Umweltverträglichkeitsprü-
fung einschließlich der Vorprüfung im Aufstellungsverfahren als Umweltprüfung, 
sowie die Überwachung, nach den Vorschriften des Baugesetzbuchs durchge-
führt. Dieser Umweltbericht gemäß BauGB ersetzt eine eventuell nach dem UVPG 
vorgeschriebene Umweltverträglichkeitsprüfung bzw. Vorprüfung. 
 
Somit ist mit der Aufstellung eines Bebauungsplanes der, seit der Novellierung 
des BauGB vom 20.07.2004 erforderliche Umweltbericht zu erstellen. 
 
Neben dem Umweltbericht ist mit der Aufstellung des Bebauungsplanes die seit 
dem 01.01.2001 geltende Eingriffsregelung in der Bauleitplanung abzuhandeln. 

10.1.1.2 Fachliche Grundlagen  

Die fachlichen Ziele leiten sich als Erfordernisse aus den vorhandenen landschaft-
lichen Werten, den geplanten Eingriffen sowie aus den gesetzlichen Oberzielen 
gemäß § 1 Abs. 1 BNatSchG ab.  
Die Eingriffe in den Landschafts- und Naturhaushalt sind, angelehnt an den Leit-
faden der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung „Bauen im Einklang mit Natur 
und Landschaft“12 (herausgegeben vom Bayerischen Staatsministerium für Um-
welt und Gesundheit, Stand 2021), bewertet worden. Die Erfordernisse, die sich 
daraus ergeben, sind im Grünordnungsplan berücksichtigt. Für eine qualifizierte 
Grünordnung werden im Deckblatt Nr. 4 zum Bebauungsplan "Pfarrerfeld" die 
notwendigen planlichen und textlichen Festsetzungen getroffen.  

 
10 (BNatSchG, 2020) 
11 (BauGB, 2020) 
12 (Leitfaden StMWBV, Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr, 2021) 
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Der Grünordnungsplan wurde parallel zum Bebauungsplan erarbeitet und inhalt-
lich in diesen integriert. Die planzeichnerischen und textlichen Festsetzungen 
werden in die Festsetzungen des Bebauungsplanes eingearbeitet. Weitere Be-
standteile der Begründung sind der Umweltbericht, der Plan Bestand + Eingriff M 
1:1.000, die Abhandlung der Eingriffsregelung und die Ausgleichsflächenberech-
nung. 
 
In das Bauleitplanverfahren können zudem andere Umweltprüfarten (FFH-
Verträglichkeitsprüfung, spezielle artenschutzrechtliche Prüfung), wenn nötig, in-
tegriert werden. 

10.1.2 Inhalt und wichtigste Ziele des Bebauungsplanes mit inte-
grierter Grünordnung 

Um die langfristige Entwicklung der Gemeinde Auerbach als wertvollen Wohn-
standort in Zukunft gewährleisten zu können, ist die Weiterentwicklung des Bau-
gebiets „Pfarrerfeld“ als Allgemeines Wohngebiet dringend notwendig. Hier soll 
eine Fläche am Ortsrand von Oberauerbach im Anschluss an die bestehende 
Siedlung für eine Bebauung mit einem Mehrfamilienhaus (Ärztehaus und Woh-
nen) genutzt werden. Hierzu liegt bereits eine konkrete Planung vor. 
In Abstimmung mit dem Landratsamt Deggendorf wird die Art der baulichen Nut-
zung als allgemeines Wohngebiet (WA) nach § 4 BauNVO festgesetzt. Die aus-
nahmsweise zulässigen Nutzungen nach Abs. 3 werden dabei ausgenommen. 
Die geplante Arztpraxis nimmt weniger als die Hälfte der Wohnfläche in An-
spruch. Die Vorschrift des § 13 BauNVO gestattet in Mehrfamilienhäusern im WA 
freiberufliche oder gewerbliche Nutzung in „Räumen“, also im geplanten Umfang. 
Nach der engen Auslegung des BVerwG sind Arztpraxen keine Anlagen für ge-
sundheitliche Zwecke, weil sie keine Gemeinbedarfseinrichtungen sind und weil 
für sie die speziellere Vorschrift des § 13 BauNVO gilt. Somit ist die Arztpraxis im 
vorliegenden Fall im geplanten Allgemeinen Wohngebiet zulässig. 
 
Eine hohe Nachfrage an Wohnraum begründet die Schaffung von Baurecht über 
den Bebauungsplan für eine Wohnbaufläche. Zudem befindet sich die Planungs-
fläche im Eigentum der Gemeinde, weshalb von einer zügigen Realisierung der 
Planung auszugehen ist. Insofern wurden keine Standortalternativen in Betracht 
gezogen und auf ihre Eignung hin geprüft. Da es sich lediglich um eine einzige 
Bauparzelle für einen Geschosswohnungsbau handelt wird auch auf einen Be-
darfsnachweis verzichtet. Durch die bereits vorhandene Erschließung und die an-
gebundene Lage im vorhandenen Siedlungsgebiet, ist es städtebaulich sinnvoll, 
diese Fläche in den im Zusammenhang bebauten Ortsteil zu ergänzen.  
 
Die Planungsfläche befindet sich am südöstlichen Ortsrand des Ortsteils Oberau-
erbach an der Erschließungsstraße „Josef-Klämpfl-Straße“. Im Norden befindet 
sich ein Gewerbegebiet, das durch einen Wirtschaftsweg vom Planungsbereich 
getrennt ist. Im Westen und Süden befinden sich intensiv genutzte Grünlandflä-
chen.  
 
Die Planungsfläche wird im Süden durch einen Entwässerungsgraben (ohne Ge-
nehmigungspflicht nach Art. 20 BayWG) begrenzt, dessen nördliche Oberkante 
die Geltungsbereichsgrenze darstellt. Dieser Graben ist in einem Teilbereich auf 
eine Länge von ca. 8 m verrohrt. Lt. Festsetzung sind auf einem mindestens 0,5 
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m breiten Streifen entlang dem angrenzenden Graben keinerlei Aufschüttungen/ 
Abgrabungen zulässig (Beibehaltung des natürlichen Geländes). Eine eventuell 
notwendige Räumung des Grabens durch die Gemeinde ist sowohl vom geplanten 
Parkplatz als auch von der südlich gelegenen landwirtschaftlichen Fläche möglich. 
Da die Planungsfläche mind. 1 m höher als die südlich gelegenen Flächen liegt, 
reichen weder das Überschwemmungsgebiet, die Hochwassergefahrenfläche 
HQ100 noch HQextrem in den Planungsbereich hinein. Daher handelt es sich 
auch um kein faktisches Überschwemmungsgebiet. Deswegen kann davon aus-
gegangen werden, dass im Überschwemmungsfall die Planungsfläche nicht be-
troffen ist. Somit sind diesbezüglich keine Einschränkungen vorhanden und damit 
verbundene Maßnahmen erforderlich. 
 
Der Geltungsbereich des Deckblatts Nr. 4 zum Bebauungsplan mit integrierter 
Grünordnung "Pfarrerfeld" umfasst insgesamt eine Größe von ca. 3.914 m². Da-
bei wird eine Teilfläche der Flur-Nr. 543 Gemarkung Auerbach überplant. 
 
Das Planungsgebiet fällt gemäßigt von Westen mit ca. 324 m ü.NN. auf ca. 322 
m ü. NN. im Osten. Die topographischen und räumlichen Gegebenheiten bestim-
men wesentlich den Planungsanlass, die Planungsinhalte und den Zweck der Pla-
nung. 
 
Bei der Planungsfläche handelt es sich um eine intensiv genutzte landwirtschaft-
liche Grünlandfläche. Diese Planungsfläche ist im rechtskräftigen Bebauungsplan 
mit integrierter Grünordnung "Pfarrerfeld" als landwirtschaftliche Fläche festge-
setzt.  
 
Ziel des Bebauungsplanes ist die Schaffung der planungsrechtlichen Vorausset-
zung für die Ausweisung eines neuen Allgemeinen Wohngebiets am südöstlichen 
Ortsrand von Oberauerbach im direkten Anschluss an Siedlungsbereiche des 
Ortsteils.  
 
Diese Planungsfläche wird im verbindlichen Bauleitplanverfahren mit den städte-
baulich notwendigen Planaussagen versehen, um Konflikte in der Nutzung zu den 
umgrenzenden Gebieten zu vermeiden. 
 
Von einer über das gesetzlich erlaubte Maß hinausgehenden Beeinträchtigung der 
Umgebung durch Lärm, ausgehend von der geplanten Wohnbebauung ist nicht 
auszugehen.  
Lediglich aus dem Verkehrslärm werden die Orientierungswerte gem. DIN 18005 
nachts überschritten. Entsprechende Festsetzungen zum Schutz der Bewohner 
werden im Bebauungsplan getroffen.  
 
Die umweltbezogenen Auswirkungen und deren Bewertung auf die Schutzgüter 
werden zusammenfassend im Umweltbericht dargelegt. Soweit erforderlich, wer-
den Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sowie Kompensationsmaßnah-
men durch entsprechende Festsetzung im Bebauungsplan gesichert. 
 
Parallel zur Änderung des Bebauungsplanes mit integrierter Grünordnung „Pfar-
rerfeld“ durch Deckblatt Nr. 4 wird die Änderung des Flächennutzungsplanes 
durch Deckblatt Nr. 15 durchgeführt.  
 
 



BEGRÜNDUNG MIT UMWELTBERICHT         
zum Deckblatt Nr. 4 zum Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung "Pfarrerfeld" 
 
 
 

 
 
Seite 29 von 69  Entwurf i. d. Fassung vom 07.07.2022 
 
 

Die Ziele des Bebauungsplanes sind: 
 städtebauliche Ordnung des geplanten allgemeinen Wohnbaugebietes 
 Ein- und Durchgrünung des Gebietes mit Bäumen  
 sinnvolle und flächensparende Erschließung 

10.1.3 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fach-
plänen festgelegten Ziele des Umweltschutzes 

Zusammenfassende Übersicht der relevanten einschlägigen Fachgesetze: 
 

 Ziele  nach Fachge-
setz, Fach-
plan 

Berücksichtigung bei Aufstellung des Bebau-
ungsplanes mit integrierter Grünordnung 

1 Sparsamer 
Umgang mit 
Grund und 
Boden 

§ 1 a) Abs. 2 
BauGB 

Ausweisung des Allgemeinen Wohngebietes im 
direkten Anschluss an bestehende Bebauung. 
Anschluss an bestehende Erschließungsstraße 
und bestehende Infrastruktur. Verdichtete Bau-
weise mit einer Parzelle für ein Mehrfamilien-
haus. Somit wird dem übergeordneten 
Grundsatz „nach sparsamen Umgang mit Grund 
und Boden“ entsprochen. 
 

2 Retention be-
treffenden 
Oberflächen-
wasserabfluss 
 

Wasserhaus-
haltsrecht 

Da eine Versickerung nicht möglich ist, sind die 
anfallenden Dach- und Oberflächenabwässer aus 
den privaten Flächen gedrosselt dem Vorfluter 
"Auerbach" zuzuführen. Eine wasserrechtliche 
Genehmigung ist einzuholen. 
 

3 Luftreinhal-
tung 
 

Immissions-
schutzrecht 

Beeinträchtigungen bezüglich der Luftreinhal-
tung im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen 
sind durch die Wohngebietsnutzung nicht zu er-
warten. 
 

4 Vermeidung 
von Lärm 
 
 

Immissions-
schutzrecht 

Vom Planungsgebiet WA selbst gehen keine kri-
tischen Emissionen auf Nachbargebäude aus.  
Hinsichtlich des Gewerbelärms und des Ver-
kehrslärms wurde für die Planungsfläche eine 
schalltechnische Untersuchung vom Büro Ge-
oplan aus Osterhofen erstellt und passive Schall-
schutzmaßnahmen zum Schutz der Anlieger im 
Bebauungsplan festgesetzt. 
 

5 Vermeidung 
von Abfällen 
bzw. umwelt-
gerechte  
Entsorgung 
von Abfällen 

Abfallrecht Auf der Fläche ist nicht mit Altlasten zu rechnen. 
Eine zusätzliche bauleitplanerische Berücksichti-
gung ist hier neben den geltenden fachgesetzli-
chen Regelungen nicht notwendig. 

6 Vermeidung 
bzw. umwelt-
gerechte 

Wasserhaus-
haltsrecht 

In dem Gebiet ist der Anschluss des Schmutz-
wassers an den bestehenden gemeindlichen 
Schmutzwasserkanal vorgesehen. 
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 Ziele  nach Fachge-
setz, Fach-
plan 

Berücksichtigung bei Aufstellung des Bebau-
ungsplanes mit integrierter Grünordnung 

Entsorgung 
von Abwäs-
sern 

Da eine Versickerung nicht möglich ist, sind die 
anfallenden Dach- und Oberflächenabwässer aus 
den privaten Flächen gedrosselt dem Vorfluter 
"Auerbach" zuzuführen. Eine wasserrechtliche 
Genehmigung ist einzuholen. 

7 Erhalt schüt-
zenswerter 
Vegetations-
bestände 

Amtliche Bio-
topkartierung 
 

Auf der Planungsfläche befindet sich kein kar-
tiertes Biotop. Die naheliegenden Biotope wer-
den nicht beeinträchtigt. 

8 Schutz des 
Landschafts-
bilds 
 
 

Flächennut- 
zungsplan  
 

Durch die bereits bestehende Bebauung der 
Nachbarschaft besteht bereits eine Veränderung 
des Landschaftsbildes. Im Norden grenzt beste-
hende Bebauung an. Der Geltungsbereich soll 
mit Bäumen I. Ordnung überstellt werden. 
 
Ausgehend vom Bestand wird mit der Neuaus-
weisung des Allgemeinen Wohngebietes und der 
Errichtung von Gebäuden das Landschaftsbild 
nicht wesentlich zusätzlich beeinträchtigt. 
Durch eine Ein- und Durchgrünung des Bauge-
bietes werden die Auswirkungen auf das Land-
schaftsbild minimiert. 
 

10.1.3.1 Ziele der Raumordnung/Regionalplanung 

Nach der Gliederung Bayerns in Verwaltungsregionen befindet sich die Gemeinde 
Auerbach in der Region 12 – Donau-Wald. Auerbach ist als allgemeiner ländlicher 
Raum aufgeführt.13 
 
Der Regionalplan der Region 12 gibt folgende Ziele (Z) und Grundsätze (G) vor: 
 nachhaltige Entwicklung der Region zur Sicherung der Lebens- und Ar-

beitsbedingungen (Z) 
 Schaffung gleichwertiger Lebens- uns Arbeitsbedingungen in allen Regi-

onsteilen (Z) 
 räumlich ausgewogene Bevölkerungsentwicklung in der Region und den 

Teilräumen (G) 
 

Sowohl im Landesentwicklungsprogramm als auch im Regionalplan werden klare 
Zielvorgaben zur raumstrukturellen Weiterentwicklung des allgemeinen ländli-
chen Raums getroffen. Durch die bereits vorhandene Erschließung und die ange-
bundene Lage an bebaute Flächen ist es städtebaulich sinnvoll, diese Fläche in 
den im Zusammenhang bebauten Ortsteil zu ergänzen. Eine bisher minderge-
nutzte Potentialfläche wird in Ortsrandlage entwickelt.  
 
Zudem befindet sich die Planungsfläche im Eigentum der Gemeinde, weshalb von 
einer zügigen Realisierung der Planung auszugehen ist. Insofern wurden keine 

 
13 (Regionalplan 12 - Donau-Wald, 2019) 
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Standortalternativen in Betracht gezogen und auf ihre Eignung hin geprüft. Da es 
sich lediglich um eine einzige Bauparzelle für einen Geschosswohnungsbau han-
delt wird auch auf einen Bedarfsnachweis verzichtet. 
 
Von einer über das gesetzlich erlaubte Maß hinausgehenden Beeinträchtigung der 
Umgebung durch Lärm, ausgehend von der geplanten Wohnbebauung ist nicht 
auszugehen.  
Lediglich aus dem Verkehrslärm werden die Orientierungswerte gem. DIN 18005 
nachts überschritten. Entsprechende Festsetzungen zum Schutz der Bewohner 
werden auf Bebauungsplanebene getroffen.  
 
Zusammenfassend kann man sagen, dass wesentliche Ziele und Grundsätze 
durch die geplante Wohngebietsausweisung erfüllt werden können.  
 
Diese Zielvorgaben berühren und begründen die Planungsinteressen der Ge-
meinde Auerbach für den hier in Frage stehenden Raum, die notwendige Wohn-
baufläche zu schaffen.  
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10.1.3.2 Potentielle Natürliche Vegetation 

Als potentielle natürliche Vegetation im Untersuchungsgebiet tritt der typische 
Hainsimsen-Tannen-Buchenwald; örtlich mit Schwalbenwurz- 
Sommerlinden-Blockwald und Habichtskraut-Traubeneichenwald 
sowie punktuell Bergulmen-Sommerlinden-Blockwald in Erscheinung.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 9: Auszug aus der Übersichtskarte Potentielle Natürliche Vegetation; (pnV Bayern 2017), Dar-

stellung unmaßstäblich 

 
14 (pnV Bayern, 2017) 
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10.1.3.3 Bisherige Vorgaben und Ziele des Flächennutzungsplanes 

Der derzeit geltende, rechtswirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Auer-
bach stellt das Planungsgebiet als Grünfläche dar.  
 
Mit der Änderung des Bebauungsplanes mit integrierter Grünordnung „Pfarrer-
feld“ durch Deckblatt Nr. 4 wird parallel die Änderung des Flächennutzungsplanes 
durch Deckblatt Nr. 15 durchgeführt. Darin soll ein ca. 0,33 ha großer Bereich als 
Allgemeines Wohngebiet dargestellt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 10: Ausschnitt aus dem derzeit rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Gemeinde Auerbach; 

(FNP), Darstellung unmaßstäblich  
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10.1.3.4 Schutzgebiete 

10.1.3.4.1 Schutzgebiete gemäß Europarecht (Natura 2000) 

Im Planungsgebiet befinden sich weder Schutzgebiete der Flora-Fauna-Habitat-
Richtlinie (FFH-Gebiet) noch der Vogelschutz-Richtlinie (SPA-Gebiet)15.  
Das FFH-Gebiet „Obere Hengersberger Ohe mit Hangwiese“ befindet sich östlich 
der Planungsfläche. Dieses Gebiet ist jedoch durch die „Josef-Klämpfl-Straße“ 
vom Planungsgebiet getrennt. Eine Beeinflussung des FFH-Gebietes kann daher 
ausgeschlossen werden. 
Da keine Schutzgebiete gemäß Europarecht direkt betroffen sind, kann eine  
Beeinflussung der durch die einzelnen Schutzgebiete geschützten Arten, sowie 
der Wechselwirkung der Schutzgebiete untereinander, allgemein ausgeschlossen 
werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 11: Luftbild mit Darstellung von Europa-Schutzgebieten; (FINWeb 2022), Darstellung unmaß-

stäblich 
 
Rosa:       FFH-Gebiet „Obere Hengersberger Ohe mit Hangwiese“ 7144-373 
 
 
 
  

 
15 (FINWeb, 2022) 

Planungsgebiet 
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10.1.3.4.2 Schutzgebiete gemäß nationalem Recht  

Die Gemeinde Auerbach liegt im Naturpark Bayerischer Wald.  
Das Planungsgebiet liegt nicht in einem Nationalpark, einem Landschaftsschutz-
gebiet noch einem Naturschutzgebiet.16  
Das Landschaftsschutzgebiet „Bayerischer Wald“ reicht bis ca. 100 m an die Pla-
nungsfläche heran. Da dieses jedoch durch die umgebenden Straßen von der Pla-
nungsfläche getrennt ist, kann von keiner Beeinflussung ausgegangen werden. 
 
Weitere Schutzgebiete z.B. Wasserschutzgebiete befinden sich nicht im Bereich 
des Planungsgebiets. 
 
Eine Beeinflussung von Schutzgebieten gemäß nationalem Recht durch das Bau-
vorhaben kann somit ausgeschlossen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 12: Luftbild mit Darstellung der Schutzgebiete nach nationalem Recht; (FINWeb 2022), Dar-

stellung unmaßstäblich 
  
Grün: Landschaftsschutzgebiet „Bayerischer Wald“  
 
 
 
 
 
 
 

 
16 (FINWeb, 2022) 
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10.1.3.4.3      Biotopkartierung Bayern 

 
Im Planungsgebiet befinden sich keine amtlich kartierten Biotope.17  
 
Das Biotop Nr. 7144-0205-008 „Auer-Bach mit Begleitstrukturen“ befindet sich 
entlang des Auerbaches ca. 25 m südlich. Die Fortsetzung des Biotopes „Auer-Bach 
mit Begleitstrukturen“ Nr. 7144-0205-09 liegt östlich der Josef-Klämpfl-Straße in 
ca. 30 m Entfernung. Durch das geplante Vorhaben wird jedoch nicht in diese Bio-
tope eingegriffen. Durch die Entfernung des Bauvorhabens wird von keiner Beein-
flussung auf die Biotope ausgegangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 13: Luftbild mit Darstellung der amtlich kartierten Biotope und Öko- bzw. Ausgleichsflächen; 

(FINWeb 2022), Darstellung unmaßstäblich 
 
Rosa:    amtlich kartierte Biotope 
Pink:   amtlich kartierte Biotope 
Grün:   Ausgleichsflächen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17 (FINWeb, 2022) 
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10.1.3.4.4 Bindung BNatSchG und BayNatSchG 

Zu den nach § 30 BNatSchG geschützten Biotopen zählen18: 
 
1. natürliche oder naturnahe Bereiche fließender und stehender Binnenge-

wässer 
2. einschließlich ihrer Ufer und der dazugehörigen uferbegleitenden natürli-

chen oder naturnahen Vegetation sowie ihrer natürlichen oder naturnahen 
Verlandungsbereiche, Altarme und regelmäßig überschwemmten Bereiche, 

3. Moore, Sümpfe, Röhrichte, Großseggenrieder, seggen- und binsenreiche 
Nasswiesen, Quellbereiche, Binnenlandsalzstellen, 

4. offene Binnendünen, offene natürliche Block-, Schutt- und Geröllhalden, 
Lehm und Lösswände, Zwergstrauch-, Ginster- und Wacholderheiden, 
Borstgrasrasen, Trockenrasen, Schwermetallrasen, Wälder und Gebüsche 
trockenwarmer Standorte, 

5. Bruch-, Sumpf- und Auenwälder, Schlucht-, Blockhalden- und Hangschutt-
wälder, subalpine Lärchen- und Lärchen-Arvenwälder, 

6. offene Felsbildungen, Höhlen sowie naturnahe Stollen, alpine Rasen sowie 
Schneetälchen und Krummholzgebüsche, 

7. Fels- und Steilküsten, Küstendünen und Strandwälle, Strandseen, Bodden-
gewässer mit Verlandungsbereichen, Salzwiesen und Wattflächen im Küs-
tenbereich, Seegraswiesen und sonstige marine Makrophytenbestände, 
Riffe, sublitorale Sandbänke, Schlickgründe mit bohrender Bodenme-
gafauna sowie artenreiche Kies-, Grobsand- und Schillgründe im Meeres- 
und Küstenbereich. 

 
Im Bereich des Bebauungsplanes sind keine Biotope, die gemäß BNatSchG § 30 
bzw. Art. 16 BayNatSchG i. V. m. § 39 BNatSchG unter Schutz stehen, vorhan-
den. 
 
Ergänzend zu den im § 30 BNatSchG genannten Biotopen sind noch folgende ge-
setzlich geschützten Biotope in Verbindung mit BayNatSchG gem. Art. 23 Abs. 
1BayNatSchG zu betrachten19: 
 
1. Landröhrichte, Pfeifengraswiesen, 
2. Moorwälder, 
3. wärmeliebende Säume, 
4. Magerrasen, Felsheiden, 
5. alpine Hochstaudenfluren, 
6. extensiv genutzte Obstbaumwiesen oder -weiden aus hochstämmigen 

Obstbäumen mit einer Fläche ab 2.500 Quadratmetern (Streuobstbe-
stände) mit Ausnahme von Bäumen, die weniger als 50 Meter vom nächst-
gelegenen Wohngebäude oder Hofgebäude entfernt sind und 

7. arten- und strukturreiches Dauergrünland. 
 
Innerhalb des Geltungsbereiches sind keine Strukturen vorhanden, die als Biotop 
im Sinne des Art. 23 Abs. 1 BayNatSchG eingeordnet werden können.   

 
18 (BNatSchG, 2020) 
19 (BayNatSchG, 2020) 
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10.1.3.5 Überschwemmungsgebiete 

An Hand der Karte des UmweltAtlas Bayern20 ist erkennbar, dass das Planungs-
gebiet das festgesetzte Überschwemmungsgebiet des Auerbachs bzw. der Hen-
gersberger Ohe tangiert. 
 
Die Planungsfläche wird im Süden durch einen Entwässerungsgraben (ohne Ge-
nehmigungspflicht nach Art. 20 BayWG) begrenzt, dessen nördliche Oberkante 
die Geltungsbereichsgrenze darstellt. Dieser Graben ist in einem Teilbereich auf 
eine Länge von ca. 8 m verrohrt. Lt. Festsetzung sind auf einem mindestens 0,5 
m breiten Streifen entlang dem angrenzenden Graben keinerlei Aufschüttungen/ 
Abgrabungen zulässig (Beibehaltung des natürlichen Geländes). Eine eventuell 
notwendige Räumung des Grabens durch die Gemeinde ist sowohl vom geplanten 
Parkplatz als auch von der südlich gelegenen landwirtschaftlichen Fläche möglich. 
Da die Planungsfläche mind. 1 m höher als die südlich gelegenen Flächen liegt, 
reichen weder das Überschwemmungsgebiet, die Hochwassergefahrenfläche 
HQ100 noch HQextrem in den Planungsbereich hinein. Daher handelt es sich 
auch um kein faktisches Überschwemmungsgebiet. Deswegen kann davon aus-
gegangen werden, dass im Überschwemmungsfall die Planungsfläche nicht be-
troffen ist. Somit sind diesbezüglich keine Einschränkungen vorhanden und damit 
verbundene Maßnahmen erforderlich. Ist eine Grabenräumung erforderlich, kann 
dies sowohl von der landwirtschaftlichen Fläche im Süden als auch von der hö-
herliegenden Parkplatzfläche erfolgen, da die Planungsfläche im Gemeindebesitz 
bleibt.   
 
Es wird jedoch darauf verwiesen, dass Starkregenniederschläge vor allem auf 
Grund der prognostizierten Klimaänderungen an ihrer Häufigkeit und Intensität 
zunehmen. Auch im Planungsgebiet kann bei sogenannten Sturzfluten der flä-
chenhafte Abfluss von Wasser und Schlamm sowie Erosion auftreten. Dabei ist 
auch das von außen zufließende Wasser zu berücksichtigen. Es wird empfohlen, 
diese Gefahr im eigenen Interesse bei der Bauleitplanung zu berücksichtigen und 
eigenverantwortlich Vorkehrungen zur Schadensreduzierung und Schutzmaßnah-
men vor Personenschäden vorzunehmen. Auch §37 WHG bezüglich des Wasser-
abflusses sollte berücksichtigt werden.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 (UmweltAtlas, Bayerisches Staatsministerium für Finanzen und Heimat, 2022) 
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Abb. 14: WebKarte mit Darstellung der Überschwemmungsgebiete; (UmweltAtlas LfU Bayern 2022), 

Darstellung unmaßstäblich  

Planungsgebiet 
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10.1.3.6 Wassersensibler Bereich  

Wassersensible Bereiche sind Standorte, die vom Wasser beeinflusst werden.  
Nutzungen können hier beeinträchtigt werden durch  
 
 über die Ufer tretende Flüsse und Bäche, 
 zeitweise hohen Wasserabfluss in sonst trockenen Tälern oder 
 zeitweise hoch anstehendes Grundwasser. 
 
Im Unterschied zu amtlich festgesetzten oder für die Festsetzung vorgesehenen 
Überschwemmungsgebieten kann bei dieser Fläche nicht angegeben werden, wie 
wahrscheinlich Überschwemmungen sind. Die Flächen können je nach örtlicher 
Situation ein kleines oder auch ein extremes Hochwasserereignis abdecken. 
 
An Hand der Karte des BayernAtlas21 ist die Lage und Ausdehnung des wasser-
sensiblen Bereiches erkennbar. Daraus ist ersichtlich, dass das Planungsgebiet in 
einem wassersensiblen Bereich liegt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 15: Luftbild mit Darstellung der wassersensiblen Bereiche; (BayernAtlas 2022), Darstellung 

unmaßstäblich  
 
Hellgrün:  wassersensibler Bereich 
 
Vor diesem Hintergrund ist es unabdingbar, alle Möglichkeiten zur Minimierung 
der potenziellen Schäden durch Grund- und Hochwasser ins Auge zu fassen. Ziel 
muss es dabei sein, alle möglichen Wassereindringwege in geplante Gebäude bis 
zu den relevanten Höhen zu verschließen. Außerdem muss durch entsprechend 

 
21 (BayernAtlas, 2022) 
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angepasster Nutzung der tieferliegenden Räume sichergestellt werden, dass 
empfindliches oder besonders wertvolles Inventar nicht durch Wassergefahren 
geschädigt werden kann. Auch bei Bauvorhaben, bei denen die Barrierefreiheit zu 
fordern ist, muss der Schutz vor eindringendem Wasser ausreichend berücksich-
tigt werden. 
 
Die Gebäude sollten mindestens 25 cm über der höchsten Geländeoberkante 
wasserdicht errichtet werden (Keller wasserdicht, dies gilt auch für Kelleröffnun-
gen, Lichtschächte, Zugänge, Installationsdurchführungen etc.). Sollten Lichtgrä-
ben für höherwertige Nutzung der Keller zugelassen werden, sind diese ebenfalls 
so zu konstruieren, dass weder Grundwasser noch Oberflächenwasser zutreten 
kann. 
 
Vorkehrungen sind zu treffen, um einen Rückstau aus der Kanalisation zu ver-
meiden. 
 
Die Planer und Bauherren werden auf die dauerhaft verbleibenden Starkregenri-
siken ausdrücklich hingewiesen. Hierzu sind die Hochwasserschutzfibel zur was-
sersensiblen Bauweise des Bundesbauministeriums zu beachten:  
www.fib-bund.de/lnhalt/Themen/Hochwasser. 
Weiterhin wird auf die neue Arbeitshilfe des StMUV und StMB zu Hochwasser- 
und Starkregenrisiken in der Bauleitplanung hingewiesen: 
https://www.stmuv.bayern.de/themen/wasserwirtschaft/hochwasser/doc/ar-
beitshilfe.pdf. Der Abschluss einer Elementarschadensversicherung wird empfoh-
len. (weitere Informationen: www.elementar-versichern.de) 
 
 

http://www.fib-bund.de/lnhalt/Themen/Hochwasser
http://www.elementar-versichern.de/


BEGRÜNDUNG MIT UMWELTBERICHT         
zum Deckblatt Nr. 4 zum Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung "Pfarrerfeld" 
 
 
 

 
 
Seite 42 von 69  Entwurf i. d. Fassung vom 07.07.2022 
 
 

10.1.3.7 Bindung und Vorgaben aus dem Denkmalschutzrecht 

Innerhalb Innerhalb des Geltungsbereiches der Planung liegen gem. BayernAt-
las22 keine Bodendenkmäler.  
 
Im weiteren Umfeld befindet sich folgendes Bodendenkmal, das von der Planung 
nicht betroffen wird: 
 D-2-7144-0004: „Untertägige mittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde 

im Bereich des Kirchhofes und der Kath. Pfarrkirche St. Pankratius und Mar-
gareta in Auerbach.“ (ca. 290 m östlich) 

 
Zufällig zutage tretende Bodendenkmäler und Funde sind gemäß Art. 8 DSchG 
meldepflichtig an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere 
Denkmalschutzbehörde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 16: Luftbild mit Darstellung der Bau- und Bodendenkmäler; (BayernAtlas 2022), Darstellung 

unmaßstäblich  
 
Rot: Bodendenkmal 
Pink: Baudenkmal 
 
Für Baudenkmäler gibt es besondere Schutzbestimmungen gemäß der Artikel 4 
bis 6 DSchG. In diesem Fall ist zu beurteilen, ob sich die geplante Bebauung auf 
das Erscheinungsbild der Baudenkmäler auswirkt. Dabei spielt es laut Gesetz 
eine Rolle, ob das geplante Vorhaben zu einer Beeinträchtigung des Wesens, des 
überlieferten Erscheinungsbildes oder der künstlerischen Wirkung eines 

 
22 (BayernAtlas, 2022) 
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Baudenkmals / Ensembles führen würde und gewichtige Gründe des Denkmal-
schutzes für die unveränderte Beibehaltung des bisherigen Zustands sprechen 
(Art. 6 Abs. 2 DSchG23).  
 
Denkmalgeschützte Gebäude liegen nicht innerhalb der Planungsfläche. 
 
Das denkmalgeschützte Waldlerhaus („erdgeschossiger Blockbau über hohem 
verputztem Steinsockel mit Flachsatteldach, 2. Hälfte 18. Jh.“, D-2-71-113-16) 
befindet sich an der Urbachstaße in ca. 265 m Entfernung. Dieses ist auf Grund 
der Lage und der dazwischen befindlichen Bebauung von der Planungsfläche aus 
nicht sichtbar. Daher kann von einer Beeinträchtigung nicht ausgegangen wer-
den. 
 
Im Hauptort Auerbach, ca. 280 m östlich der Planungsfläche befindet sich das 
denkmalgeschützte Pfarrhaus („zweigeschossiger Walmdachbau mit farbiger 
Putzgliederung, bez. 1698“, D-2-71-113-1) sowie die Kath. Pfarrkirche St. Pan-
kratius und Margareta („barocker Saalbau mit eingezogenem Chor und nördli-
chem Kuppeldachturm, Anfang 18. Jh., um 1760 verlängert; mit Ausstattung“, 
D-2-71-113-2). Das Pfarrhaus ist von der Planungsfläche aus nicht sichtbar. Der 
Turm der Pfarrkirche überragt die ihn umgebende Wohnbebauung. Durch die 
Baumaßnahme büßen die Baudenkmäler ihren religiösen und historischen Aussa-
gewert nicht ein, da das Planungsareal im Westen durch bestehende Bebauung 
überdeckt wird und sich abseits der Sichtachsenbeziehung befindet. 
 
Somit ist von einer Beeinträchtigung von Baudenkmälern ausgehend von der ge-
planten Wohnbebauung nicht auszugehen. 

10.1.4 Spezielle artenschutzrechtliche Vorprüfung (saP) 
Auf Grund der intensiven Nutzung der Fläche als landwirtschaftliche Grünlandflä-
che sind die Lebensgrundlagen für sämtliche Tiergruppen in diesem Lebensraum 
als relativ ungünstig zu bezeichnen.  
Faunistische Besonderheiten bzw. schützenswerte Habitate sind nicht vorhanden 
bzw. zu erwarten. Vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass diese Fläche bis vor 
ca. 1 Jahr als Lagerfläche für Erdaushub auf Grund einer Kooperationsbaumaß-
nahme für Oberbauverstärkung und Gehwegbau durch den Landkreis und die Ge-
meinde genutzt wurde. Erst letztes Jahr wurde die Fläche wieder hergerichtet 
und der zur Seite geschobene Oberboden wieder angedeckt. Die Erstellung einer 
speziellen artenschutzrechtlichen Vorprüfung ist deshalb nicht erforderlich.  
 
Bei dem geplanten Vorhaben kann davon ausgegangen werden, dass Verbotstat-
bestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG vermieden werden 
können. Ebenso kann davon ausgegangen werden, dass durch das Vorhaben 
keine weiteren europarechtlich und national geschützten Arten betroffen sind, so-
mit ist für diese ebenso von keinem Verbotstatbestand gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 
3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG auszugehen. 
 
Die Zulässigkeit des Vorhabens ist somit aus artenschutzrechtlicher Sicht gege-
ben.  

 
23 (DSchG, 2019) 
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10.2 Bestandsaufnahme (Basisszenario) 
Der Geltungsbereich des Deckblatts Nr. 4 zum Bebauungsplan mit integrierter 
Grünordnung "Pfarrerfeld" umfasst insgesamt eine Größe von ca. 3.914 m². Da-
von entfallen ca. 3.186 m² auf die Eingriffsfläche des Allgemeinen Wohngebietes.  
Die restliche Fläche wird als interne Ausgleichsfläche aufgewertet. 
 
Somit wurde nur für die Baufläche des allgemeinen Wohngebiets die Bestands-
aufnahme durchgeführt. Dieser Zustand ist somit die Nullvariante, von der aus-
zugehen ist. 

10.2.1 Beschreibung der Umweltmerkmale, die voraussichtlich 
erheblich beeinflusst werden 

10.2.1.1 Schutzgut Arten und Lebensräume, biologische Vielfalt, Ar-
tenschutz (Tiere und Pflanzen) 

Nachfolgend sind die kartierten Einheiten beschrieben, die entsprechenden Ab-
grenzungen sind dem nachfolgenden Plan Bestand und Ausgleich zu entnehmen. 
Die Bewertung erfolgt nach dem Bayerischen Leitfaden „Bauen im Einklang mit 
Natur und Landschaft - Die Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“ in der Fas-
sung vom Dezember 2021. Die im Eingriffsbereich liegenden Flächen wurden in 
Anlehnung an die BayKompV bewertet und die Bewertung des Ausgangszustan-
des nach Liste 1 a bis c, Anlage 1 Leitfaden durchgeführt. Aus der Einstufung des 
Zustandes und der Bewertung mit Wertpunkten nach BayKompV wurde der Aus-
gleichsbedarf ermittelt. 
 
Das Planungsgebiet wird derzeit intensiv landwirtschaftlich als Grünlandfläche 
genutzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 17: Ansicht von Südosten –Geltungsbereich von Graben und Wirtschaftsweg begrenzt, Foto 

Jocham +  Kellhuber (Februar 2022)  
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intensives Grünland (G11) 
Bei der Planungsfläche Flur-Nr. 543 (TF) Gemarkung Auerbach, die als Allgemei-
nes Wohngebiet ausgewiesen werden soll, handelt es sich um eine intensiv ge-
nutzte landwirtschaftliche Grünlandfläche. Auf Grund der intensiven Nutzung der 
Fläche als landwirtschaftliche Fläche sind die Lebensgrundlagen für sämtliche 
Tiergruppen in diesem Lebensraum als relativ ungünstig zu bezeichnen.  
 
Unmittelbar im Süden wird der Geltungsbereich durch einen Entwässerungsgra-
ben begrenzt, dessen nördliche Oberkante die Geltungsbereichsgrenze darstellt. 
Die Planungsfläche liegt höher. Entlang des Auerbaches und des Entwässerungs-
grabens (außerhalb des Geltungsbereiches) finden sich Baumgruppen und Feld-
gehölze, die durch die Planung nicht beeinträchtigt werden. 
 
Dem intensiv bewirtschaften Grünland ist eine geringe Bedeutung für das 
Schutzgut Arten und Lebensräume beizumessen.  
Fläche :       ca. 3.282 m² 
Bewertung nach BayKompV:    3 WP 
 
Faunistische Besonderheiten bzw. schützenswerte Habitate sind nicht vorhanden 
bzw. zu erwarten. Die biologische Vielfalt (Biodiversität) auf diesen Flächen ist 
als relativ gering anzusprechen.  

10.2.1.2 Schutzgut Boden 

Im Bestand handelt es sich um Flächen mit anthropogen überprägtem Boden 
ohne kulturhistorische Bedeutung. 
Aus dem UmweltAtlas - Boden Bayern (M 1 : 200.000) geht hervor, dass im Un-
tersuchungsgebiet überwiegend Pseudogley-Braunerde und verbreitet pseu-
dovergleyte Braunerde aus Schluff bis Schluffton (Lösslehm) vorkommen.24 
 
Im Rahmen des Einzelbauvorhabens wurde eine Bodenerkundung durchgeführt. 
Der Geotechnische Bericht Nr. 22191085 vom 29.03.2022, IMH Ingenieurgesell-
schaft mbH, Hengersberg liegt den Unterlagen bei. 
 
Gem. Felderkundung liegen in der Bodenschicht 1 bindige Deckschichten von 
weicher über breiiger bis zu halbfester Konsistenz in verschiedenen Lagerungs-
mächtigkeiten bis zu 3,5 m Tiefe vor. In der Bodenschicht 2 liegen Sande und 
Kiese in unterschiedlicher Mächtigkeit und Tiefe, jedoch überwiegend mit hohem 
Sand-, Schluff- und Tonanteil, vor. Darunter befinden sich ab ca. 4,0 m Tiefe ter-
tiäre Tone.  
 
Mit den durchgeführten Erkundungen wurde Schichtwasser angetroffen. Der 
Wasserstand liegt bei ca. 1,0 bis 2,0 m u. GOK. Auf Grund der Nähe zum Auer-
bach ist im Bereich der Baumaßnahme jahreszeitlich bedingt mit stark unter-
schiedlichen, schwankenden Wasserständen, sowie Oberflächen-, Niederschlags- 
und Schichtenwässern, welche quellartig zu Tage treten können, zu rechnen. 
 
Auf Grund der unzureichenden Durchlässigkeitsbeiwerte der Bodenschichten 1 
und 3 ist eine Versickerung auf dem Baugrundstück nicht möglich. 
 

 
24 (UmweltAtlas, Bayerisches Staatsministerium für Finanzen und Heimat, 2022) 
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Die Empfehlungen aus dem Geotechnischen Bericht zur Gründung, zur Wasser-
haltung, zu den Erdarbeiten, zur Abdichtung und Drainage sind zu beachten. 
  
Es sind keine altlastverdächtigen Flächen bekannt und es gibt keine Hinweise auf 
anderweitige Bodenkontaminationen. Zusätzlich wurde im Rahmen der Felder-
kundung eine Probenahme durchgeführt. Die durchgeführten Laboruntersuchun-
gen ergaben eine Einstufung in Z0. 
 
Gemäß Leitfaden sind diese Flächen in Liste 1b als Gebiet mit mittlerer Bedeu-
tung für den Naturhaushalt und das Landschaftsbild erfasst. 

10.2.1.3 Schutzgut Wasser 

Das Gelände liegt nicht mehr im festgesetzten Überschwemmungsgebiet des Au-
erbachs bzw. der Hengersberger Ohe. 
 
Die Planungsfläche wird im Süden durch einen Entwässerungsgraben (ohne Ge-
nehmigungspflicht nach Art. 20 BayWG) begrenzt, dessen nördliche Oberkante 
die Geltungsbereichsgrenze darstellt. Dieser Graben ist in einem Teilbereich auf 
eine Länge von ca. 8 m verrohrt. Lt. Festsetzung sind auf einem mindestens 0,5 
m breiten Streifen entlang dem angrenzenden Graben keinerlei Aufschüttungen/ 
Abgrabungen zulässig (Beibehaltung des natürlichen Geländes). Ist eine Graben-
räumung erforderlich, kann dies sowohl von der landwirtschaftlichen Fläche im 
Süden als auch von der höherliegenden Parkplatzfläche erfolgen, da die Pla-
nungsfläche im Gemeindebesitz bleibt.   
 Da die Planungsfläche mind. 1 m höher als die südlich gelegenen Flächen liegt, 
reichen weder das Überschwemmungsgebiet, die Hochwassergefahrenfläche 
HQ100 noch HQextrem in den Planungsbereich hinein. Daher handelt es sich 
auch um kein faktisches Überschwemmungsgebiet. Deswegen kann davon aus-
gegangen werden, dass im Überschwemmungsfall die Planungsfläche nicht be-
troffen ist. Somit sind diesbezüglich keine Einschränkungen vorhanden und damit 
verbundene Maßnahmen erforderlich. 
 
Das Planungsgebiet liegt jedoch in einem wassersensiblen Gebiet um den Auer-
bach. Der Bereich ist jedoch eher von mittlerer Bedeutung für die Grundwasser-
neubildung. Durch die erhöhte Lage der Fläche für das allgemeine Wohngebiet 
über den Überflutungsbereichen kann auch nicht von einem Auenstandort ausge-
gangen werden. 
 
Gemäß Leitfaden ist das Schutzgut Wasser in Liste 1b als Gebiet mit mittlerer 
Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild erfasst. 

10.2.1.4 Schutzgut Klima / Luft 

Hier ist davon auszugehen, dass es sich bei dieser Fläche um eine Fläche ohne 
kleinklimatisch wirksame Luftaustauschbahnen handelt.  
 
Gemäß Leitfaden ist das Schutzgut Klima in Liste 1a als Gebiet mit geringer Be-
deutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild erfasst. 
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10.2.1.5 Schutzgut Landschaftsbild 

Durch die bereits bestehende Bebauung der Nachbarschaft besteht bereits eine 
Veränderung des Landschaftsbildes. Im Norden grenzt bestehende Bebauung an. 
Im Westen, Osten und Süden liegen weitere landwirtschaftliche Flächen und führt 
der Auerbach vorbei. Entlang des Auerbaches und des Entwässerungsgrabens 
finden sich Baumgruppen und Feldgehölze, die bereits eine Eingrünung bzw. Ab-
schirmung nach Süden und Westen darstellen. Gem. der Darstellung in der Ände-
rung des Flächennutzungsplanes durch Deckblatt Nr. 15 sind der Ortsrand 
einzugrünen und die bestehenden Gehölze entlang des Entwässerungsgrabens zu 
erhalten. 
 
Im Bestand der Eingriffsfläche handelt es sich gemäß Leitfaden um ausgeräumte, 
strukturarme Agrarlandschaften. Die angrenzenden Baumgruppen und Feldge-
hölze befinden sich südlich des Entwässerungsgrabens und bleiben erhalten. 
 
Daher ist gemäß Leitfaden in Liste 1a das Gebiet mit geringer Bedeutung für 
Naturhaushalt und Landschaftsbild einzuordnen.  

10.2.1.6 Schutzgut Mensch und seine Gesundheit, Bevölkerung 

Erholung 
Das Gebiet befindet sich im Anschluss an den südöstlichen Ortsrand von Oberau-
erbach neben einem Gewerbegebiet. Im Süden befindet sich der Auerbach. Ein 
Gehweg führt im Westen entlang des Baches. Somit weist die Planungsfläche nur 
eine geringe bis mittlere Erholungsfunktion auf.  
 
Lärm/ Schadstoffimmissionen 
Im Bestand gehen von der Planungsfläche lediglich die durch die ordnungsge-
mäße Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Nutzfläche auftretenden Immissi-
onen in Form von Geruch, Staub und Lärm aus.  
 
Hinsichtlich des Gewerbelärms und des Verkehrslärms aus den angrenzenden 
Straßen wurde für die Planungsfläche eine schalltechnische Untersuchung vom 
Büro Geoplan aus Osterhofen erstellt (sh. Anlage). 
 
Bioklima 
Hinweise auf eine Änderung des Bioklimas liegen nicht vor. 
 
Strahlung 
Hinweise auf eine Belastung durch Strahlung liegen nicht vor. 

10.2.1.7 Schutzgut Fläche 

Durch den direkten Anschluss des Planungsgebietes an die bestehende Bebau-
ung und Infrastruktur kann ein sparsamer Flächenverbrauch nachgewiesen wer-
den. 
 
Somit wird dem übergeordneten Grundsatz „Sparsamer Umgang mit Grund und 
Boden“ entsprochen und Flächen beansprucht, die sich für dieses Vorhaben gut 
eignen.  
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10.2.1.8 Kultur- und Sachgüter 

Schutzwürdige Kulturgüter sind nach aktuellem Kenntnisstand auf der Fläche 
nicht vorhanden. 
 
Zufällig zutage tretende Bodendenkmäler und Funde sind gemäß Art. 8 DSchG 
meldepflichtig an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere 
Denkmalschutzbehörde. 
 
Eine umfangreichere Behandlung der Denkmalpflege bezüglich der Bau- und Bo-
dendenkmäler ist dem Punkt 10.1.3.7 des Umweltberichts zu entnehmen. 

10.2.1.9 Natura 2000-Gebiete 

Im Geltungsbereich und der unmittelbaren Umgebung liegen keine Natura 2000-
Gebiete. 

10.2.1.10 Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgütern 

Die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern bewegen sich in ei-
nem normalen, üblicherweise anzutreffenden Rahmen. Sie wurden in den Be-
trachtungen zu den einzelnen Schutzgütern mitberücksichtigt. Erhebliche 
Auswirkungen auf die Wechselwirkungen sind nicht bekannt bzw. zu erwarten. 

10.2.1.11 Emissionen sowie sachgerechter Umgang mit Abfällen und 
Abwässern 

Der in den Planungsgebieten anfallende Abfall wird über den ZAW Donau-Wald 
entsorgt. Besondere, über den allgemein zu erwartenden Rahmen hinausgehende 
Anforderungen an die Abfallwirtschaft zeichnen sich durch das Plangebiet nicht ab. 
 
Das Schmutzwasser (soziale Abwasser) wird dem bestehenden Schmutzwasser-
kanal der Gemeinde Auerbach in der Josef-Klämpfl-Straße zugeführt. 
Die Ableitung der Abwässer ist im Einzelfall zu prüfen. 
 
Der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (z. B. Heizölverbraucheranlagen 
usw.) hat entsprechend den einschlägigen Vorschriften, insbesondere der Verord-
nung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) zu er-
folgen.  
 
Da eine Versickerung nicht möglich ist, sind die anfallenden Dach- und Oberflä-
chenabwässer aus den privaten Flächen gedrosselt dem Vorfluter "Auerbach" zu-
zuführen. Eine wasserrechtliche Genehmigung ist einzuholen. 
 
Generell sind die Vorgaben des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und des Bayeri-
schen Wassergesetzes (BayWG) in Verbindung mit den einschlägigen technischen 
Regeln (u.a. TRENOG, TRENGW, DWA-M153 „Handlungsempfehlungen zum Um-
gang mit Regenwasser“ und DWA-A 117 „Bemessung von Regenrückhalteräu-
men“) zu beachten. 

10.2.1.12 Anfälligkeit des Vorhabens für schwere Unfälle und Katastro-
phen 

Einwirkungen von außen auf das Gebiet 

https://www.vg-falkenberg.de/Abfallwirtschaftsverband-Isar-Inn.o468.html
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Im Planungsgebiet sowie in dessen näherem Umfeld gibt es keine Störfallbe-
triebe, so dass hier nicht mit negativen Auswirkungen zu rechnen ist. Aufgrund 
der im Bebauungsplan geplanten zulässigen Vorhaben besteht keine besondere 
oder überdurchschnittliche Anfälligkeit für schwere Unfälle oder Katastrophen.  
Damit ist auch nicht mit erheblichen Auswirkungen auf die in § 1 Abs. 6 Ziffer 7 
Buchstabe a - d und i BauGB aufgeführten Umweltbelange zu rechnen. Es sind 
demnach keine Anhaltspunkte für Risiken oder potenzielle Gefährdungen erkenn-
bar.  
 
Auswirkungen des Gebiets auf die Umgebung 
Von Nutzungen im Planungsgebiet gehen keine Risiken für die Umgebung aus.  
 
Ingenieurgeologische Gefahren 
Auerbach befindet sich in keiner Erdbebenzone und somit ist keine zusätzliche 
Beschleunigung zu berücksichtigen.  
Auch ein grundsätzliches Risiko für Felsabbrüche kann aufgrund der Lage des 
Planungsgebietes in der Ebene ausgeschlossen werden. 
Zum Überschwemmungsgebiet sh. Punkt 10.1.3.5. 
 
Gefahr durch Starkregenereignisse 
Es wird darauf verwiesen, dass Starkregenniederschläge vor allem auf Grund der 
prognostizierten Klimaänderungen an ihrer Häufigkeit und Intensität zunehmen. 
Auch im Planungsgebiet kann bei sogenannten Sturzfluten der flächenhafte Ab-
fluss von Wasser und Schlamm sowie Erosion auftreten. Dabei ist auch das von 
außen zufließende Wasser zu berücksichtigen. Es wird empfohlen, diese Gefahr 
im eigenen Interesse bei der Bauleitplanung zu berücksichtigen und eigenverant-
wortlich Vorkehrungen zur Schadensreduzierung und Schutzmaßnahmen vor Per-
sonenschäden vorzunehmen. Auch §37 WHG bezüglich des Wasserabflusses 
sollte berücksichtigt werden.  

10.2.1.13 Nutzung erneuerbarer Energien sowie sparsame und effizi-
ente Nutzung von Energie 

Die energetischen Anforderungen für Neubauten bezüglich Wärme-, Kälte- und 
Energiebedarf werden über die entsprechenden Fachgesetze geregelt. 
 
Durch die Vorgabe von Dachformen und Neigungen, die die Installation von So-
laranlagen erleichtern, werden im Deckblatt Nr. 4 zum Bebauungsplan mit inte-
grierter Grünordnung "Pfarrerfeld" Maßnahmen zum Klimaschutz angewandt. 

10.2.1.14 Erhaltung bestmöglicher Luftqualität 

Für die Gemeinde Auerbach liegt kein Luftreinhalteplan vor.  
Beeinträchtigungen bezüglich der Luftreinhaltung im Sinne der gesetzlichen 
Bestimmungen sind durch die Wohngebietsnutzung nicht zu erwarten. Durch das 
geplante Vorhaben ist nur von einer sehr geringfügigen Erhöhung der Luftbelas-
tung auszugehen. 
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10.2.2 Entwicklung des Basisszenario bei Nichtdurchführung 
der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung würde das Plangebiet weiterhin intensiv land-
wirtschaftlich als Grünlandfläche genutzt werden. Die geringen bis mittleren Ein-
griffe in den Naturhaushalt würden zwar an dieser Stelle nicht stattfinden, 
würden aber an anderer Stelle erfolgen.  

10.3 Bewertung der Schutzgüter bezüglich des Eingriffes bei 
Durchführung der Planung 

Im Folgenden wird auf die Betrachtung des Eingriffs auf die einzelnen Schutzgü-
ter eingegangen. Die Beurteilung der Schutzgüter bezieht sich auf die Eingriffs-
fläche.  

10.3.1 Schutzgut Arten und Lebensräume, biologische Vielfalt, 
Artenschutz (Tiere und Pflanzen) 

Auf Grund der intensiven Nutzung der Fläche als landwirtschaftliche Grünlandflä-
che sind die Lebensgrundlagen für sämtliche Tiergruppen in diesem Lebensraum 
als relativ ungünstig zu bezeichnen.  
Wie bereits beschrieben, bleibt der südlich gelegene Entwässerungsgraben mit 
Böschung, der außerhalb des Geltungsbereiches liegt unverändert. Somit findet 
kein Eingriff die die Flora und Fauna entlang des Entwässerungsgrabens statt.  
 
Somit findet der Eingriff für die Baufläche des Allgemeinen Wohngebiets auf den 
Flächen statt, die eine geringe Qualität als Lebensraum für Tiere aufweisen. Auch 
als Lebensraum für Pflanzen haben diese Planungsflächen nur eine sehr geringe 
Qualität.  
 
Durch die Planung wird in diesen qualitativ geringen Lebensbereich eingegriffen 
bzw. wird diese Fläche zerstört. Faunistisch bedeutsame Arten oder Habitate sind 
in diesem Bereich nicht zu erwarten.  
 
Baubedingt wird ein Teil der Flächen innerhalb des Geltungsbereiches des Bebau-
ungsplanes verändert, der Oberboden wird großflächig abgetragen und andern-
orts wieder aufgetragen. Damit wird die Bodenstruktur größtenteils dauerhaft 
verändert. Es wird ein Großteil der Flächen versiegelt. Vermeidungsmaßnahmen 
können die Auswirkungen vermindern. Hierzu gehört eine Begrenzung der Ver-
siegelung, das Verbot von Zaunsockeln, sowie Pflanzauflagen zur Durchgrünung. 
Der Ausgleich für die nicht vermeidbaren Eingriffe in dieses Schutzgut erfolgt im 
Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung.  

10.3.2 Schutzgut Boden 
Die Flächen im überbaubaren Bereich der Bauparzelle werden verändert, der 
Oberboden wird dort großflächig abgetragen und andernorts wieder aufgetragen. 
Damit wird die Bodenstruktur größtenteils dauerhaft verändert. Durch die Bau-
maßnahmen sind Erdbewegungen unvermeidbar. Nach erfolgter Modellierung 
wird der Oberboden in den unversiegelten Bereichen weitgehend wieder ange-
deckt, somit wird zumindest teilweise der Eingriff minimiert. Im Bereich des 
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Baufensters wird ein Großteil der Flächen versiegelt. Vermeidungsmaßnahmen, 
wie die Auflagen bezüglich des Versiegelungsgrades bei den PKW-Stellflächen 
können die Auswirkungen weiter vermindern.  
Der Ausgleich für den nicht zu vermeidenden Eingriff erfolgt im Rahmen der na-
turschutzrechtlichen Eingriffsregelung.  

10.3.3 Schutzgut Wasser 
Das Gelände tangiert das festgesetzte Überschwemmungsgebiet des Auerbachs 
bzw. der Hengersberger Ohe, sh. dazu Punkt 10.2.1.3. 
 
Die Planungsfläche des allgemeinen Wohngebietes liegt in einem wassersensiblen 
Bereich. Der Bereich ist jedoch eher von mittlerer Bedeutung für die Grundwas-
serneubildung. Durch die erhöhte Lage der Fläche für das allgemeine Wohngebiet 
über den Überschwemmungsflächen kann auch nicht von einem Auenstandort 
ausgegangen werden. 
 
Durch die Bodenversiegelung wird das bestehende Rückhaltevolumen des beleb-
ten Bodens vermindert und die Grundwasserneubildung wird beeinträchtigt.  
 
Da eine Versickerung nicht möglich ist, sind die anfallenden Dach- und Oberflä-
chenabwässer aus den privaten Flächen gedrosselt dem Vorfluter "Auerbach" zu-
zuführen. Eine wasserrechtliche Genehmigung ist einzuholen. 
 
Generell sind die Vorgaben des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und des Bayeri-
schen Wassergesetzes (BayWG) in Verbindung mit den einschlägigen technischen 
Regeln (u.a. TRENOG, TRENGW, DWA-M153 „Handlungsempfehlungen zum Um-
gang mit Regenwasser“ und DWA-A 117 „Bemessung von Regenrückhalteräu-
men“) zu beachten. 

10.3.4 Schutzgut Klima / Luft 
Hier ist davon auszugehen, dass es sich bei diesen Flächen um Flächen ohne 
kleinklimatisch wirksame Luftaustauschbahnen handelt. Durch die Versiegelung 
wird sich kleinklimatisch im Bereich der Planungsfläche nicht viel verändern. Von 
der Bebauung dürften keine klimatisch relevanten Emissionen ausgehen. Größere 
Auswirkungen auf die klimatischen Verhältnisse im Umfeld sind nicht zu erwar-
ten. 

10.3.5 Schutzgut Landschaftsbild 
Durch die bereits bestehende Bebauung der Nachbarschaft besteht bereits eine 
Veränderung des Landschaftsbildes. Im Norden grenzt bestehende Bebauung an. 
Im Westen, Osten und Süden liegen weitere landwirtschaftliche Flächen und führt 
der Auerbach vorbei. Unmittelbar im Süden schließt der Entwässerungsgraben 
mit Baumbestand an. Gem. der Darstellung in der Änderung des Flächennut-
zungsplanes durch Deckblatt Nr. 15 sind der Ortsrand einzugrünen und die be-
stehenden Gehölze entlang des Entwässerungsgrabens zu erhalten. 
Die Planungsfläche für das allgemeine Wohngebiet liegt höher. Entlang des Auer-
baches und des Entwässerungsgrabens im Süden und Westen (außerhalb des 
Geltungsbereiches) finden sich Baumgruppen und Feldgehölze, die bereits eine 
Eingrünung bzw. Abschirmung nach Süden und Westen darstellen. 
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Das Landschaftsbild erfährt durch die Ausweisung der Wohnbaufläche eine zu-
sätzliche Beeinträchtigung des bereits durch die bestehende Bebauung veränder-
ten Landschaftsbildes. Die nähere Umgebung wird von landwirtschaftlichen 
Nutzflächen geprägt. Durch den Bau von neuen Gebäuden im Bereich des der 
Wohnbaufläche kommt es zu einer zusätzlichen Beeinträchtigung des Land-
schaftsbildes. 
  
Als Minimierungsmaßnahme wird auf der Bauparzelle eine Durchgrünung und 
Eingrünung insbesondere nach Süden hin mit Bäumen I. Ordnung festgesetzt. 
Durch diese Durchgrünung des Baugebietes werden die Auswirkungen auf das 
Landschaftsbild minimiert. 

10.3.6 Schutzgut Mensch und seine Gesundheit, Bevölkerung 
Erholung 
Das Gebiet befindet sich im Anschluss an den südöstlichen Ortsrand von Oberau-
erbach neben einem Gewerbegebiet. Im Süden befindet sich der Auerbach. Ein 
Gehweg führt im Westen entlang des Baches. Somit weist die Planungsfläche nur 
eine geringe bis mittlere Erholungsfunktion auf. Durch die Entstehung des Wohn-
baugebiets ändert sich an diesem Zustand nichts. 
 
Lärm/ Schadstoffimmissionen 
Während der Bauphase ist nur kurzzeitig mit verstärkter Lärmentwicklung zu 
rechnen.  
Von einer dauerhaften Lärmbelastung auf die umgebende Bebauung ausgehend 
vom geplanten ist nicht auszugehen.  
 
Hinsichtlich des Gewerbelärms und des Verkehrslärms aus den angrenzenden 
Straßen wurde für die Planungsfläche eine schalltechnische Untersuchung vom 
Büro Geoplan aus Osterhofen erstellt (sh. Anlage) und die passiven Schallschutz-
maßnahmen zum Schutz der Anlieger im Bebauungsplan festgesetzt. 
 
Bioklima 
Hinweise auf eine Änderung des Bioklimas liegen nicht vor. 
 
Strahlung 
Hinweise auf eine Belastung durch Strahlung liegen nicht vor. 

10.3.7 Schutzgut Fläche 
Die Planung stellt eine städtebaulich sinnvolle Erweiterung für Wohnbauflächen 
an bereits bestehenden Siedlungsflächen dar. Die Nutzung der vorhandenen Er-
schließung und Infrastruktur, sowie die Schaffung einer Parzelle für ein Mehrfa-
milienhaus ermöglicht einen relativ sparsamen Flächenverbrauch. Somit wird 
dem übergeordneten Grundsatz „Sparsamer Umgang mit Grund und Boden“ ent-
sprochen und Flächen beansprucht, die sich für dieses Vorhaben gut eignen.  

10.3.8 Kultur- und Sachgüter 
Schutzwürdige Kulturgüter sind nach aktuellem Kenntnisstand auf der Fläche 
nicht vorhanden. 
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Zufällig zutage tretende Bodendenkmäler und Funde sind gemäß Art. 8 DSchG 
meldepflichtig an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere 
Denkmalschutzbehörde. 
 
Eine umfangreichere Behandlung der Denkmalpflege bezüglich der Bau- und Bo-
dendenkmäler ist dem Punkt 10.1.3.7 des Umweltberichts zu entnehmen. 

10.3.9 Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutz-
gütern 

Die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern bewegen sich in ei-
nem normalen, üblicherweise anzutreffenden Rahmen. Sie wurden in den Be-
trachtungen zu den einzelnen Schutzgütern mitberücksichtigt. Erhebliche 
Auswirkungen auf die Wechselwirkungen sind nicht bekannt bzw. zu erwarten. 

10.4 Eingriffsberechnung  
Anhand der Bestandserfassung und -bewertung des Ausgangszustandes der 
Schutzgüter im jeweiligen Untersuchungsraum und der Untersuchung der mögli-
chen Auswirkungen des Eingriffs auf die Funktions- und Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes wurde die Intensität des Eingriffs 
festgesellt. 
 
Gemäß dem Bayerischen Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft 
- Die Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“ in der Fassung vom Dezember 
2021 kann die Schwere der Beeinträchtigung auf Natur und Landschaft über-
schlägig aus dem Maß der vorgesehenen baulichen Nutzung abgeleitet werden.25 
Hierzu dient die Grundflächenzahl (GRZ). 
Daher wird für die Ermittlung bei den Biotop- und Nutzungstypen (BNT) mit ge-
ringer und mittlerer naturschutzfachlicher Bedeutung als Beeinträchtigungsfaktor 
die Grundflächenzahl (GRZ) bzw. die Grundfläche angesetzt.  
 
Soweit rechtlich gesicherte Vermeidungsmaßnahmen vorgesehen sind, die Beein-
trächtigungen nur teilweise vermeiden, können Sie über einen Planungsfaktor 
durch Abschläge (max. bis 20 %) beim ermittelten Ausgleichsbedarf berücksich-
tigt werden. 
 
 
 
 

 
25 (Leitfaden StMWBV, Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr, 2021) 
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Bestand und Eingriffsberechnung 
Die Bestandsbewertung findet gem. der Biotopwertliste zur Bayerischem Kom-
pensationsverordnung statt.   
  Code Bezeichnung Bewertung  

nach Bay-
KompV 

Fläche (m²) GRZ /  
Eingriffs-

faktor 

Ausgleichs-
bedarf  

(WP) 

  G11 intensives Grünland 3 3.186 m² 0,4 3.823 WP 

Summe 3.186 m²   3.823 WP 
 
Planungsfaktor Begründung Siche-

rung 
Verwendung versi-
ckerungsfähiger Be-
läge 

Erhalt der Wasseraufnahmefähigkeit des 
Bodens durch Verwendung versickerungsfä-
higer Beläge  

Festset-
zung in BP 
auf Grund 
§ 9 Abs. 1 
Nr. 25 
BauGB 

naturnahe Gestal-
tung der privaten 
Grünflächen, der 
Wohngärten sowie 
der unbebauten Be-
reiche der privaten 
Grundstücke durch 
Mindestanzahl von 
Bäumen 

Festsetzung der Durchgrünung des Bau-
grundstückes mit Bäumen nach Planzei-
chen. Festsetzung zur Durchgrünung: Je 
angefangene 200 m² nicht überbauter und 
nicht befestigter Grundstücksfläche ist zur 
Durchgrünung des Baugrundstückes min-
destens ein Laubbaum II. Ordnung oder ein 
Obstbaum und 5 Sträucher zu pflanzen. 
Überstellung der Stellplätze mit Einzelbäu-
men I. Ordnung. 

Festset-
zung in BP 
auf Grund 
§ 9 Abs. 1 
Nr. 25 
BauGB 

Beleuchtung im Au-
ßenbereich  

Für die Außenbeleuchtung des geplanten 
Gebietes, einschließlich der eventuellen 
Werbeträger, werden LED-Leuchten mit 
warmweißem Licht (Farbtemperatur unter 
3.000 Kelvin) festgesetzt. Ebenso muss das 
Lampengehäuse zur Minimierung der Stör-
wirkung gekapselt und nach oben abge-
schirmt sein. 

Festset-
zung in BP 
auf Grund 
§ 9 Abs. 1 
Nr. 24 
BauGB 

Eingrünung des 
Siedlungsgebietes 
(Ortsrandeingrü-
nung) 

Pflanzgebot mit Einzelbäumen I. Ordnung 
für Ortsrand und extensivem Grünland 
(Mahd 1-malig/Jahr) - Erhöhung der Durch-
lässigkeit der Siedlungsränder zur freien 
Landschaft 

Festset-
zung in BP 
auf Grund 
§ 9 Abs. 1 
Nr. 25 
BauGB 

Summe Abzug (max. 20 %) 5 % 

Summe Ausgleichsbedarf (WP)                              
3.632 WP  
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Durch weitere planliche und textliche Festsetzungen werden für das Allgemeine 
Wohngebiet Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen getroffen. So wird das 
Abwasser im Trennsystem behandelt, Zaunsockel sind unzulässig und Festset-
zungen zu Abgrabungen- und Aufschüttungen etc. werden getroffen.  
 
Auf Grund der Verwendung versickerungsfähiger Beläge, der Durchgrünungs-
maßnahmen und Ortsrandeingrünung mit Bäumen I. Ordnung, der Verwendung 
von insektenschonender Beleuchtung im Außenbereich und der weiteren Vermei-
dungs- und Minimierungsmaßnahmen wird deshalb die Verwendung des Abzugs  
von 5 % vom Ausgleichsbedarf als gerechtfertigt angesehen.  
 
Nach der o.a. Tabelle ist somit für den Ausgleich des Eingriffes für das Allge-
meine Wohngebiet in den Naturhaushalt ein Ausgleichsbedarf von 3.632 Wert-
punkten erforderlich.  

10.5 Ausgleichsbedarf 
Laut der Bilanzierung sind zum Ausgleich des Eingriffs in den Naturhaushalt für 
das Allgemeine Wohngebiet rund 3.632 Wertpunkte zu erbringen. 

10.6 Nachweis der Ausgleichsflächen 
Der zu erbringende Ausgleichsbedarf wurde mit 3.632 Wertpunkten nach 
Leitfaden "Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft" in der Fassung von 2021 
berechnet. Die benötigte Ausgleichsfläche kann im Westen des Geltungsberei-
ches als interne Ausgleichsfläche angelegt werden.  
 
Interne Ausgleichsfläche 
 
Ortsbeschreibung/ Geländegestalt 
Die zur Verfügung stehende interne Ausgleichsfläche befindet sich auf der Teilflä-
che der Flur-Nr. 543 Gemarkung Auerbach. Bei dieser Fläche handelt es sich um 
eine intensiv landwirtschaftlich genutzte Grünlandfläche. Sie wurde regelmäßig 
mit Mineraldünger gedüngt. Das Gelände weist keine großen Höhensprünge auf 
und ist relativ eben. 
 
Zielsetzungen 
 Extensivierung der Grünlandfläche (G11, 3 WP) in ein mäßig extensiv ge-

nutztes, artenreiches Grünland (G212, 9 WP) 
 
Maßnahmen  
 Abzug Oberboden ca. 10 cm; 
 Ansaat mit autochthonem Saatgut aus der Region 19, mind. 30% Blumen, 

max. 70% Gräser,  
Alternativ: Mähgutübertragung; die Auswahl der Spenderfläche in Abstim-
mung mit der UNB; Begleitung durch geeignetes Fachpersonal; 

 2-malige Mahd im Jahr, 1. Schnitt ab 15.06., 2. Schnitt ab 15.08. 
 Das Mähgut muss nicht nur aus den Ausgleichsflächen entfernt werden, 

sondern auch ordnungsgemäß entsorgt werden (Verfütterung, Einstreu, 
Biogasanlage oder Kompostierung). 
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 Es dürfen keine Pflanzenschutz- oder Düngemittel verwendet werden. 
 Der Einsatz eines Schlegelmähers ist nicht erlaubt. 
 Bei etwaigen Grabenräumungen in oder direkt angrenzend an die Aus-

gleichsfläche darf das Räumgut nicht auf der Ausgleichsfläche aufgebracht 
oder zwischengelagert werden. 

 
Berechnung der Ausgleichsfläche 

 
Bestandsflächen / Ausgangszu-
stand       
NR BEZEICHNUNG               WP 

G11 
intensives Grün-
land       3 

           
Prognosezustand         
NR BEZEICHNUNG               WP 

G212 
mäßig extensiv genutztes, artenrei-
ches Grünland   8 

           
Berechnung Kompensationsumfang       
PROGNOSEZUSTAND WP AUSGANGSZUSTAND WP AUFWERT-

FAKTOR 
FLÄCHE 

(m²) 
WP 

G212 Grünland extensiv 8 
G11 Grünland 
intensiv 3 5 728 

3.640 
WP 

 
 
Der erforderliche Ausgleichsbedarf von 3.632 Wertpunkten wird auf der internen 
Ausgleichsfläche auf einer Teilfläche der Flur-Nr. 543 Gemarkung Auerbach mit 
einer Aufwertung von 3.640 WP erbracht. 
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10.7 Bewertung der Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung, Maßnahmenbeschreibung 
und Prognose bei Null-Fall 

Schutzgut Auswirkungen bei Durchführung 
 

Maßnahmen zur Ver-
meidung und Mini-
mierung 
 

Prognose bei Null-Fall – 
keine Bebauung  

Baubedingt Betriebsbedingt 

Arten und 
Lebens-
räume, bio-
logische 
Vielfalt, Ar-
tenschutz 
(Tiere und 
Pflanzen) 
 

Pflanzen 
Verlust an nicht hochwerti-
gen Vegetationsbeständen  
 
 

Pflanzen 
Keine Auswirkungen 
 
 
 
 

Pflanzen 
Pflanzgebote, intensive 
Ein- und Durchgrünung  
 

Pflanzen 
Keine Änderung in den be-
stehenden Auswirkungen, 
weiterhin landwirtschaftliche 
Nutzung  
 

Biotope 
Keine Auswirkungen, da 
keine geschützten Biotope 
von der Planung betroffen 
 

Biotope 
Keine Auswirkungen, da 
keine geschützten Biotope 
von der Planung betroffen 
 

Biotope 
------- 
 
 
 

Biotope 
Keine Auswirkungen, da 
keine geschützten Biotope 
im Bestand vorhanden sind 
 

Tiere/Artenschutz 
Verlust von Lebensstätten  
durch Versiegelung und 
Überbauung 
 

Tiere/Artenschutz 
Beeinträchtigung durch Anla-
genlärm  
 

Tiere/Artenschutz 
Pflanzgebote, intensive 
Ein- und Durchgrü-
nung, Festsetzung von 
LED-Leuchten mit Kap-
selung 
 

Tiere/Artenschutz 
Keine Auswirkungen, wei-
terhin landwirtschaftliche 
Nutzung  

Biologische Vielfalt 
Keine Auswirkungen, da in-
tensiv landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen 

Biologische Vielfalt 
Keine Auswirkungen 

Biologische Vielfalt 
Pflanzgebote, intensive 
Ein- und Durchgrü-
nung, Festsetzung von 
LED-Leuchten mit Kap-
selung  

Biologische Vielfalt 
------- 
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Schutzgut Auswirkungen bei Durchführung 
 

Maßnahmen zur Ver-
meidung und Mini-
mierung 
 

Prognose bei Null-Fall – 
keine Bebauung  

Baubedingt Betriebsbedingt 

Boden 
 

- Abtrag des Oberbodens 
und Auftrag andernorts, 
somit vermehrte Verände-
rung der Bodenstruktur  

- Abtrag, Aushub und Umla-
gerung von Boden  

- Versiegelung von Flächen 

Keine Auswirkungen - Andeckung des 
Oberbodens nach er-
folgter Modellierung  

- Pflanzbindungen und 
Pflanzgebote 

- Verbot des Einsatzes 
von Pflanzenbehand-
lungsmitteln  

 

Keine Änderung in den be-
stehenden Auswirkungen, 
weiterhin landwirtschaftliche 
Nutzung. 
Weiterhin Eintrag von Pflan-
zenbehandlungsmittel in 
den Boden 

Wasser 
 

- Verminderung des beste-
henden Rückhaltevolumen 
durch Versiegelung  

 
 

Keine Auswirkungen - Festsetzungen zur 
gedrosselten Ablei-
tung des Nieder-
schlagswassers in 
einen Vorfluter 

- Festsetzung von ver-
sickerungsfähigen 
Belägen im Bereich 
der PKW-Stellplätze  

 

Keine Änderung in den be-
stehenden Auswirkungen 
durch die weiterhin beste-
hende landwirtschaftliche 
Nutzung; damit auch wei-
terhin Gefahr des Eintrags 
von Nitrat und Spritzmittel 
in das Grundwasser durch 
die weiterhin bestehende 
landwirtschaftliche Nutzung.  
 

Klima/ Luft 
 

geringfügige Erhöhung der 
Luft- und Staubbelastung 
durch Verkehr  
 

geringfügige Erhöhung der 
Luft- und Staubbelastung 
durch Verkehr  

Pflanzbindungen und 
Pflanzgebote 
 

Keine Auswirkungen, wei-
terhin landwirtschaftliche 
Nutzung. 
  

Land-
schafts- 
bild 

punktuell mit optischen Stö-
rungen durch den Baube-
trieb 
 

dauerhafte Veränderung 
durch den Bau der geplanten 
Gebäude 
 

- Pflanzbindungen und 
Pflanzgebote 

- Ortsrandeingrünung 

Keine Auswirkungen, wei-
terhin landwirtschaftliche 
Nutzung.  
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Schutzgut Auswirkungen bei Durchführung 
 

Maßnahmen zur Ver-
meidung und Mini-
mierung 
 

Prognose bei Null-Fall – 
keine Bebauung  

Baubedingt Betriebsbedingt 

- Festsetzung von ma-
ximal zulässigen 
Wandhöhen 

-Festsetzungen von 
Abgrabungen und 
Aufschüttungen 

 
Mensch 
und seine 
Gesund-
heit, Bevöl-
kerung 

Lärm- und Schadstoffimmis-
sionen 
- baubedingter Lärm- und 
Staubentwicklung 

- geringfügige Luftbelastung 
durch zusätzlichen Verkehr 

 

Lärm- und Schadstoffimmis-
sionen 
- keine Emissionen aus dem 
Baugebiet, jedoch Lärm von 
außen (sh. Gutachten) 

 
 

Lärm- und Schad-
stoffimmissionen 
- Festsetzungen zum 
Lärmschutz (Schutz 
der geplanten Bebau-
ung) 

 
 
 
 

Keine Änderung in den be-
stehenden Auswirkungen 
durch die weiterhin land-
wirtschaftliche Nutzung; da-
mit auch weiterhin Gefahr 
des Eintrags von Nitrat und 
Spritzmittel in das Grund-
wasser durch die weiterhin 
bestehende landwirtschaftli-
che Nutzung. 

Erholung 
- kurzzeitig optische Störun-
gen und Lärm durch den 
Baubetrieb  

Erholung 
- Ortsdurch- und -eingrünung 

Erholung 
- Ortsdurch- und -ein-
grünung 

Gesundheit/Strahlung 
Keine Gefahr für die Ge-
sundheit der Bevölkerung 
durch die Wohngebietsaus-
weisung. 
 

Gesundheit/Strahlung 
Keine Gefahr für die Gesund-
heit der Bevölkerung durch 
die Wohngebietsausweisung. 

Gesundheit/Strahlung 
keine Festsetzung er-
forderlich 
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Schutzgut Auswirkungen bei Durchführung 
 

Maßnahmen zur Ver-
meidung und Mini-
mierung 
 

Prognose bei Null-Fall – 
keine Bebauung  

Baubedingt Betriebsbedingt 

Fläche äußerst sparsame Erschließung  
 

Sparsamer Umgang 
mit Grund und Boden 
durch Schaffung von 
kompakten Bauflächen, 
Festsetzung der max. 
GRZ 
 

Keine Auswirkungen, wei-
terhin landwirtschaftliche 
Nutzung. 

Kultur-  
und Sach-
güter 
 

Schutzwürdige Kulturgüter sind nach aktuellem Kenntnis-
stand auf der Fläche nicht vorhanden.  
Verlegung neuer Leitungen erforderlich. 
 

--- 
 

Keine Auswirkungen, wei-
terhin landwirtschaftliche 
Nutzung. 
 

Emissionen 
sowie 
sachge-
rechter 
Umgang 
mit Abfäl-
len und Ab-
wässern 
 

Die Abfallentsorgung erfolgt über den ZAW Donau-Wald. 
 
Die Beseitigung des Abwassers erfolgt über das bestehende 
öffentliche Trennsystem.  
Da eine Versickerung nicht möglich ist, sind die anfallenden 
Dach- und Oberflächenabwässer aus den privaten Flächen 
gedrosselt dem Vorfluter "Auerbach" zuzuführen. Eine was-
serrechtliche Genehmigung ist einzuholen. 
 

- Versickerung  
 

Keine Auswirkungen, wei-
terhin landwirtschaftliche 
Nutzung. 

Schwere 
Unfälle und 
Katastro-
phen 
 

Hier ist nicht davon auszugehen, dass es zu einem schwe-
ren Unfall im Sinne des Artikels 3 Nummer 13 der Richtlinie 
2012/18/EU kommt, da im Rahmen der Planung alle erfor-
derlichen Sicherheitsmaßnahmen für den Innen- und Au-
ßenbereich berücksichtig werden. 
 

--- 
 

Keine Auswirkungen, wei-
terhin landwirtschaftliche 
Nutzung. 
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Schutzgut Auswirkungen bei Durchführung 
 

Maßnahmen zur Ver-
meidung und Mini-
mierung 
 

Prognose bei Null-Fall – 
keine Bebauung  

Baubedingt Betriebsbedingt 

Wechsel-
wirkungen 
 

Die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern 
bewegen sich in einem normalen, üblicherweise anzutref-
fenden Rahmen. Sie wurden in den Betrachtungen zu den 
einzelnen Schutzgütern mitberücksichtigt. Erhebliche Aus-
wirkungen auf die Wechselwirkungen sind nicht bekannt 
bzw. zu erwarten. 
 

 Keine Auswirkungen, wei-
terhin landwirtschaftliche 
Nutzung. 
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10.8 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 
Folgende Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen werden für das Schutzgut 
Arten und Lebensräume durchgeführt: 
 Durchgrünung des Grundstücks mit Bäumen I. Ordnung  
 Eingrünung des Grundstücks mit Bäumen I. Ordnung 
 Pflanzbindung mit extensivem Grünland (Mahd 1-mal/Jahr) 
 Festsetzung zur Durchgrünung, insbesondere zur Begrünung der nicht über-

bauten und nicht befestigten Grundstücksflächen 
 Verbot tiergruppenschädigender Anlagen und Bauteile, z.B. Sockelmauern bei 

Zäunen, Bodenfreiheit beim Zaun von mindestens 15 cm 
 Verbot von landschaftsfremden Baumarten 
 Verbot von Pflanzenschutzmitteln 
 Festsetzung von warmweißen LED-Leuchten mit Kapselung und Abschirmung 
 
Für das Schutzgut Wasser werden folgende Vermeidungs- und Minimierungs-
maßnahmen durchgeführt:  
 gedrosselte Ableitung des Niederschlagswassers zu einem Vorfluter 
 Erhalt der Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens durch Verwendung versicke-

rungsfähiger Beläge im Bereich der PKW-Stellplätze 
 Verbot von Pflanzenschutzmitteln 
 
Nachfolgende Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen werden für das 
Schutzgut Boden durchgeführt: 
 Sparsamer Umgang mit Grund und Boden durch Schaffung eines kompakten 

Baugrundstückes 
 Festsetzung der zulässigen Abgrabung/ Aufschüttung 
 Verwendung versickerungsfähiger Beläge im Bereich der PKW-Stellplätze 
 
Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaftsbild werden minimiert durch: 
 Durchgrünung des Grundstücks mit Bäumen I. Ordnung und Pflanzgebot 
 Eingrünung des Grundstücks mit Bäumen I. Ordnung 
 räumlicher Zusammenhang zur bestehenden Bebauung 
 Verbot von landschaftsfremden Baumarten 
 Festsetzung von zulässigen Gebäudehöhen 
 Festsetzung der zulässigen Abgrabung/ Aufschüttung  
 
Grünordnerische Maßnahmen zur Umfeldgestaltung der geplanten Gebäude: 
 Festlegung der Lage von Bäumen  
 textliche grünordnerische Festsetzungen auf den Baugrundstücken 
 Festsetzung zu verwendender Baum- bzw. Straucharten, sowie deren 

Pflanzqualitäten 
 Festsetzung des Pflanzraumes für Groß-, Kleinbäume und Sträucher 
 
Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes werden keine erheblichen Eingriffe in 
den Naturhaushalt erfolgen.  
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10.9 Geplante Maßnahmen zur Überwachung der Maßnahmen 
Bei dieser Neuplanung ist folgendes zu überwachen: 
• Gehölzpflanzungen: Die Anwuchspflege und der Gehölzausfall sind jährlich 

im Frühherbst zu kontrollieren, die ausgefallenen Gehölze spätestens im da-
rauffolgenden Frühjahr zu ersetzen. 

10.10 Verlust an landwirtschaftlichen Nutzflächen 
Nach § 1a Abs. 2 S. 3 BauGB ist die Notwendigkeit der Umwandlung landwirt-
schaftlicher Flächen umfassender als bisher zu begründen. Um dieser Pflicht 
nachzukommen, wird nachfolgend kurz die Absicht der Planung nochmals darge-
legt.26 
 
Um die langfristige Entwicklung der Gemeinde Auerbach als wertvollen Wohn-
standort in Zukunft gewährleisten zu können, ist die Weiterentwicklung des Bau-
gebiets „Pfarrerfeld“ durch das Deckblatt Nr. 4 als Allgemeines Wohngebiet 
dringend notwendig. Eine hohe Nachfrage begründet die Festsetzung der Wohn-
bauflächen. Durch die bereits vorhandene Erschließung und die angebundene 
Lage im vorhandenen Siedlungsgebiet, ist es städtebaulich sinnvoll, diese Fläche 
in den im Zusammenhang bebauten Ortsteil zu ergänzen. Durch die Nutzung der 
vorhandenen äußeren Infrastruktur kann der Flächenbedarf auf den nötigen Min-
destumfang beschränkt werden. Die Fläche befindet sich bereits im Eigentum der 
Gemeinde.  
 
Das Planungsgebiet liegt direkt am Ortsrand von Oberauerbach. Die Gemeinde 
Auerbach erachtet den Verlust an Grünland durch die im Umfeld stark durch 
landwirtschaftliche Nutzung geprägte Flur am unmittelbaren Ortsrand von 
Oberauerbach als verträglich.  

10.11 Alternative Planungsmöglichkeiten 
Alternative Planungsmöglichkeiten für die Erschließung innerhalb des Geltungs-
bereiches sind auf Grund der Entwicklung der Gesamtanlage auf einer sehr kom-
pakten Fläche nicht gegeben. Zudem ist die Haupterschließung des 
Planungsgebietes im Bestand bereits vorhanden. Somit ist bereits eine grobe 
Aufteilung der Fläche gegeben, an der sich die Planung zu orientieren hat. 

10.12 Beschreibung der Methodik und Hinweise auf Schwierig-
keiten und Kenntnislücken 

Die Analyse und Bewertung der Schutzgüter erfolgten verbal argumentativ.  
 
Dabei werden drei Stufen unterschieden: geringe, mittlere und hohe Erheblich-
keit. Bei der Verwertung der Erheblichkeit ist die Ausgleichbarkeit ein wichtiger 
Indikator. Die Erheblichkeit nicht ausgleichbarer Auswirkungen wird als gering bis 
mittel eingestuft. Für die Eingriffsbeurteilung wurde als Grundlage der Bayerische 
Leitfaden verwendet.  
 

 
26 (BauGB, 2020) 
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Bei den Schutzgütern Erholung und Mensch konnte auf keine vorliegenden Erhe-
bungen bzw. Gutachten zurückgegriffen werden. Zum Schutzgut Boden und Was-
ser liegen ebenfalls keine Gutachten vor. 
 
Zum Schutzgut Lärm liegt der Schalltechnische Bericht Nr. S2201010 rev 1 vom 
28.06.2022 vom IB Geoplan, Osterhofen vor. 
 
Zu den möglichen betriebsbedingten kleinklimatischen Auswirkungen waren 
keine Prognosen möglich. 

10.13 Zusammenfassung 
Um die langfristige Entwicklung der Gemeinde Auerbach als wertvollen Wohn-
standort in Zukunft gewährleisten zu können, ist die Weiterentwicklung des Bau-
gebiets „Pfarrerfeld“ als Allgemeines Wohngebiet dringend notwendig. Hier soll 
eine Fläche am Ortsrand von Oberauerbach im Anschluss an die bestehende 
Siedlung für eine Bebauung mit einem Mehrfamilienhaus (Ärztehaus und Woh-
nen) genutzt werden. Hierzu liegt bereits eine konkrete Planung vor. 
In Abstimmung mit dem Landratsamt Deggendorf wird die Art der baulichen Nut-
zung als allgemeines Wohngebiet (WA) nach § 4 BauNVO festgesetzt. Die aus-
nahmsweise zulässigen Nutzungen nach Abs. 3 werden dabei ausgenommen. 
Die geplante Arztpraxis nimmt weniger als die Hälfte der Wohnfläche in An-
spruch. Die Vorschrift des § 13 BauNVO gestattet in Mehrfamilienhäusern im WA 
freiberufliche oder gewerbliche Nutzung in „Räumen“, also im geplanten Umfang. 
Nach der engen Auslegung des BVerwG sind Arztpraxen keine Anlagen für ge-
sundheitliche Zwecke, weil sie keine Gemeinbedarfseinrichtungen sind und weil 
für sie die speziellere Vorschrift des § 13 BauNVO gilt. Somit ist die Arztpraxis im 
vorliegenden Fall im geplanten Allgemeinen Wohngebiet zulässig. 
 
Eine hohe Nachfrage an Wohnraum begründet die Schaffung von Baurecht für die 
Wohnbaufläche. Zudem befindet sich die Planungsfläche im Eigentum der Ge-
meinde, weshalb von einer zügigen Realisierung der Planung auszugehen ist. In-
sofern wurden keine Standortalternativen in Betracht gezogen und auf ihre 
Eignung hin geprüft. Da es sich lediglich um eine einzige Bauparzelle für einen 
Geschosswohnungsbau handelt wird auch auf einen Bedarfsnachweis verzichtet. 
Durch die bereits vorhandene Erschließung und die angebundene Lage im vor-
handenen Siedlungsgebiet, ist es städtebaulich sinnvoll, diese Fläche in den im 
Zusammenhang bebauten Ortsteil zu ergänzen.  
 
Die Planungsfläche befindet sich am südöstlichen Ortsrand des Ortsteils Oberau-
erbach an der Erschließungsstraße „Josef-Klämpfl-Straße“. Im Norden befindet 
sich ein Gewerbegebiet, das durch einen Wirtschaftsweg vom Planungsbereich 
getrennt ist. Im Westen und Süden befinden sich intensiv genutzte Grünlandflä-
chen.  
 
Die Planungsfläche wird im Süden durch einen Entwässerungsgraben (ohne Ge-
nehmigungspflicht nach Art. 20 BayWG) begrenzt, dessen nördliche Oberkante 
die Geltungsbereichsgrenze darstellt. Dieser Graben ist in einem Teilbereich auf 
eine Länge von ca. 8 m verrohrt. Lt. Festsetzung sind auf einem mindestens 0,5 
m breiten Streifen entlang dem angrenzenden Graben keinerlei Aufschüttungen/ 
Abgrabungen zulässig (Beibehaltung des natürlichen Geländes). Eine eventuell 
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notwendige Räumung des Grabens durch die Gemeinde ist sowohl vom geplanten 
Parkplatz als auch von der südlich gelegenen landwirtschaftlichen Fläche möglich. 
Da die Planungsfläche mind. 1 m höher als die südlich gelegenen Flächen liegt, 
reichen weder das Überschwemmungsgebiet, die Hochwassergefahrenfläche 
HQ100 noch HQextrem in den Planungsbereich hinein. Daher handelt es sich 
auch um kein faktisches Überschwemmungsgebiet. Deswegen kann davon aus-
gegangen werden, dass im Überschwemmungsfall die Planungsfläche nicht be-
troffen ist. Somit sind diesbezüglich keine Einschränkungen vorhanden und damit 
verbundene Maßnahmen erforderlich. 
 
Der Geltungsbereich des Deckblatts Nr. 4 zum Bebauungsplan mit integrierter 
Grünordnung "Pfarrerfeld" umfasst insgesamt eine Größe von ca. 3.914 m². Da-
bei wird eine Teilfläche der Flur-Nr. 543 Gemarkung Auerbach überplant. 
 
Das Planungsgebiet fällt gemäßigt von Westen mit ca. 324 m ü.NN. auf ca. 322 
m ü. NN. im Osten. Die topographischen und räumlichen Gegebenheiten bestim-
men wesentlich den Planungsanlass, die Planungsinhalte und den Zweck der Pla-
nung. 
 
Bei der Planungsfläche handelt es sich um eine intensiv genutzte landwirtschaft-
liche Grünlandfläche. Diese Planungsfläche ist im rechtskräftigen Bebauungsplan 
mit integrierter Grünordnung "Pfarrerfeld" als landwirtschaftliche Fläche festge-
setzt.  
 
Ziel des Bebauungsplanes ist die Schaffung der planungsrechtlichen Vorausset-
zung für die Ausweisung eines neuen Allgemeinen Wohngebiets am südöstlichen 
Ortsrand von Oberauerbach im direkten Anschluss an Siedlungsbereiche des 
Ortsteils.  
 
Die Neuplanung verursacht dauerhaft anlagebedingte Auswirkungen auf die ein-
zelnen Schutzgüter. Die Auswirkungen auf den Lebensraum für Tiere und Pflan-
zen werden jedoch als gering eingestuft. Das gleiche gilt, auf Grund der bereits 
bestehenden Vorbelastung, für das Schutzgut Klima und Mensch. Für die Erho-
lungseignung, sowie für die kleinklimatischen Effekte, ist mit sehr geringen Aus-
wirkungen zu rechnen. Die Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden und Wasser 
werden als mittel eingestuft. 
 
Trotz der Vorbelastung durch die bestehende Bebauung wird das Landschaftsbild 
durch die geplanten Baukörper zusätzlich verändert. Durch eine Ein- und Durch-
grünung des Wohnbaugebietes können die Auswirkungen minimiert werden.  
 
Für die nicht zu vermeidenden Eingriffe in die Schutzgüter werden gemäß dem 
Leitfaden die entsprechende Ausgleichsflächen innerhalb des Geltungsbereiches 
erbracht. 
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Die Grundflächenzahl (GRZ) wurde in dem Bebauungsplan auf maximal 0,4 fest-
gesetzt, die Baufenster auf das notwendige Maß begrenzt.  
 
Iggensbach, den 31.03.2022, 07.07.2022 
 
 
 
 
…………………………………………………… 
 
Ursula Jocham 
Landschaftsarchitektin 
Stadtplanerin 
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